
Wochenzeitung für die  
Verbandsgemeinde 

LandstuhLKurier
Verbandsgemeinde

 Amtsblatt
Verbandsgemeinde Landstuhl

im Innenteil:

Ausgabe 37/2021 Jahrgang 2021 Mittwoch, 15. September 2021

Mittelaltermarkt Schlosspark Trippstadt 
18. &19. September 2021

die ritter kommen!
mittelaltermarkt am 18. & 19. september 2021 

im schlosspark Trippstadt

Es erwartet Sie ein Mittelaltermarkt mit Ritterturnier, Kunsthandwerk, Musikanten, Gauklern, 
Kinderprogramm und mehr!
Natürlich gibt es auch Speis und Trank!
Weiter Infos auf der Homepage des Veranstalters: www.lorraine-medievale.de



Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde Landstuhl Seite 2 Ausgabe 37/2021 - Mittwoch, 15. September 2021

Notrufe
Polizei .........................................................................110 + 9 22 90
Feuerwehr .................................................................................... 112
Krankentransport .................................................................19222

Ärztliche  
Bereitschaftspraxis

Ärztliche Bereitschaftspraxis Kaiserslautern Westpfalz-Kli-
nikum Standort I, Hellmut-Hartet-Straße 1, 67655 Kaisers-
lautern, Tel: 116117 (kostenfrei, ohne Vorwahl aus dem 
Festnetz, aus dem Handynetz mit der Vorwahl 0631)

Öffnungszeiten
Montag 19 Uhr bis Dienstag 7 Uhr
Dienstag 19 Uhr bis Mittwoch 7 Uhr
Mittwoch 14 Uhr bis Donnerstag 7 Uhr
Donnerstag 19 Uhr bis Freitag 7 Uhr
Freitag 16 Uhr bis Montag 7 Uhr

Feier- und Brückentag: Vorabend, 18:00 Uhr, bis Folge-
werktag, 07:00 Uhr
Nardini Klinikum St. Johannis Landstuhl, Nardinistraße 30, 
66849 Landstuhl, Tel: 116117 (kostenfrei, ohne Vorwahl 
aus dem Festnetz, aus dem Handynetz mit der Vorwahl 
06371)

Öffnungszeiten
Mittwoch 14 Uhr bis 23 Uhr
Samstag 9 Uhr bis 23 Uhr
Sonntag 9 Uhr bis 23 Uhr
Feier- und Brückentag 9 Uhr bis 23 Uhr

Zahnärztlicher Notfalldienst
Den zahnärztlichen Notdienst am Wochenende und Fei-
ertag übernimmt:
Herr Zahnarzt Mario Wagner, Ramsteiner Straße 24, 
66877 Ramstein-Miesenbach, Tel.: 06371/52513
Die Sprechzeiten sind: samstags von 09:00 bis 12:00 Uhr 
und sonntags von 11:00 bis 12:00 Uhr. Auch außerhalb 
dieser Sprechzeiten ist der diensthabende Zahnarzt für 
Notfälle erreichbar.
Weitere Informationen und kurzfristige Änderungen ent-
nehmen Sie bitte der Internetseite zum zahnärztlichen 
Notdienst www.zahnnotfall-pfalz.de

Bereitschaftsdienst der Augenärzte 
Kusel/Landstuhl/Kaiserslautern

Der augenärztliche Bereitschaftsdienst Kusel/Landstuhl 
ist mit dem Notdienst Kaiserslautern zusammengeschlos-
sen. Zu erfragen: Tel. 0631/ 89290929.

Apothekennotdienst
Unter der folgenden Service-Telefonnummer werden 
Ihnen die diensthabenden Apotheken in Ihrem Post-
leitzahlenbereich genannt! (Im Internet www.lak-rlp.
de), aus dem deutschen Festnetz (0,14 €/Min.) und aus 
dem Mobilfunknetz (max. 0,42 €/Min.): 0180 5 258825 
+ Postleitzahl des Standortes.

(zum Beispiel bei einem Standort in Hauptstuhl 0180-5-
258825-66851 od. bei einem Standort in Kindsbach 0180-
5-258825-66862)

Abfrage der Bereitschaftsdienst-Apotheke im Inter-
net: www.lak-rlp.de

Mit der Option „Kalender“ können dort auch für jeden 
beliebigen Ort die Bereitschaftsdienstapotheken der 
kommenden 14 Tage angezeigt und ausgedruckt wer-
den. Die Landesapothekerkammer Rheinland-Pfalz weist 
jedoch darauf hin, dass nur für den Tag des Ausdruckes 
eine absolute Aktualität gewährleistet werden kann.

Tierärztlicher Notfalldienst
für Kleintiere der Tierarztpraxen in Landstuhl und 

Ramstein

Der Notdienst der Tierärzte ist beim jeweiligen Haustier-
arzt zu erfragen.

Weitere 
 Bereitschaftsdienste

Bereitschaftsdienst der Pfalzwerke Netz AG Energie-
versorgung

Strom für die Verbandsgemeinde Landstuhl:

Netzteam Hauptstuhl, Tel.-Nr.: 0800/7977777

Gas für die Gemeinden Bann und Hauptstuhl:

Tel.-Nr.: 0800/1003448

Notdienste / Wichtige Rufnummern

Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die zur Zeit 
gültige Anzeigenpreisliste. Für Textveröffentlichungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Namentlich ge-
kennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. Bei Nichtlieferung ohne Verschulden des 
Verlages oder infolge höherer Gewalt, Unruhen, Störung des Arbeitsfriedens, bestehen keine Ansprüche gegen den Verlag.

Verantwortlich: 
redaktioneller Teil:  Dietmar Kaupp,
 Verlagsleiter
Anzeigen: Melina Franklin, 
 Produktionsleiterin

ImpressumHerausgeber: LINUS WITTICH Medien KG
Druck: Druckhaus WITTICH KG
Verlag: LINUS WITTICH Medien KG
Anschrift: 54343 Föhren, Europa-Allee 2 (Industriepark Region Trier, IRT)

Erscheinungsweise: wöchentlich 
Zustellung: Kostenlose Zustellung an alle  
Haushalte, Einzelbezug über den Verlag

Zentrale: Tel. 06502 9147-0, E-Mail: service@wittich-foehren.de
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Bann

radfahrverein 1906 bann e.V.
Jahreshauptversammlung 2021

Zur diesjährigen Mitgliederversammlung mit Neuwahlen laden wir 
unsere Mitglieder am Samstag, 02. Oktober 2021 um 17 Uhr in die 
Gaststätte „Zum Storchennest „ ein.
Folgende Tagesordnung ist vorgesehen:
1) Begrüßung
2) Totenehrung
3) Jahresbericht des 1. Vorsitzenden
4) Jahresbericht des Kassenwarts
5) Bericht der Kassenprüfer
6) Antrag auf Entlastung der Vorstandschaft
7) Wahl eines Wahlleiters
8) Neuwahlen
9) Wünsche und Anträge
10) Verschiedenes
Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung bitte beim 1.Vorsitzenden 
Ralf Reis schriftlich einreichen.

Junger Chor bann
Wiederaufnahme der Proben

Nach langer Corona-Pause beginnen nun wieder die Chorproben 
beim Jungen Chor Bann. Dies ist auch eine gute Gelegenheit für 
neue am Chorgesang interessierte Sänger/innen, in den Chorbetrieb 
einzusteigen. Die Proben finden in gewohnter Weise im Gemeinde-
haus Bann, gegenüber der Kirche, statt. Sie beginnen am Mittwoch, 
15.09.2021 (18.45 Uhr bis 20.15 Uhr). Es gelten die aktuellen Corona-
Bestimmungen zum Proben- und Auftrittsbetrieb in RLP.

Hauptstuhl

musikverein Hauptstuhl 1929 e.V.
singendes, klingendes Zirkuszelt am Ohmbachsee 

im rahmen des TraFO-Projekts „Westpfälzer 
musikantenland“

Der musikverein Hauptstuhl 1929 e.V. beteiligt sich auch an der 
Veranstaltungsreihe und sorgt am sonntag, 19. september 2021, 
18.00 - 20.00 Uhr, im Zirkuszelt für musikalische Unterhaltung.

Kindsbach

Förderverein der Heidenfels 
grundschule Kindsbach e.V.

Kuchenverkauf „to go“
Der Förderverein der Heidenfels grundschule Kindsbach e.V., 
veranstaltet am sonntag, 26.09.2021 ab 10 Uhr im Vorraum der 
Mehrzweckhalle einen Kuchenverkauf zum Mitnehmen.
Machen sie von dem Angebot regen Gebrauch und lassen sie sich 
leckeren selbstgebackenen Kuchen schmecken.
Sie unterstützen damit den Förderverein und somit die Kinder der 
Grundschule!
Der Verkauf findet unter den aktuellen Coronaregeln statt.

Krickenbach

move sisters
neue Trainingsanzüge und Oberteile

Aufgrund einiger großzügiger Spenden konnten wir uns einheitliche 
Trainingsanzüge und Oberteile anschaffen.

Wir bedanken uns ganz herzlichst beim Vereinsring Krickenbach, 
beim Weihnachtsmarktorganisations-Team und bei Uwe Vatter. Wir 
haben uns sehr über eure Unterstützung gefreut!

Sickingenstadt Landstuhl

mittagstisch im sPOTs

Kolpingsfamilien Kindsbach und 
Landstuhl: schuh- und  
Kleidersammlung 2021

Die Kolpingsfamilien Kindsbach und Landstuhl führen am samstag, 
25. september 2021, ihre alljährliche Schuh- und Kleidersammlung 
durch. Gesammelt wird auch in Mittelbrunn.
Gesammelt werden tragfähige Damen-, Herren- und Kinderkleidung 
sowie Schuhe (paarweise gebündelt) und Heimtextilien (Frottee-
ware, Geschirrtücher, Bettwäsche, Federbetten). Bitte keine Lumpen, 
Textilreste, Badegarnituren, Gartenstuhlauflagen. Sammeltüten wer-
den in Kindsbach ca. 1 Woche vor dem Sammeltermin ausgetragen. 
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Ebenso werden Sammeltüten in Landstuhl ausgetragen. Wer zusätz-
liche Tüten benötigt, kann diese bei Fam. Paul für Landstuhl, Tel: 
14286 bzw. Fam. Donauer für Kindsbach, Tel: 16961 bestellen. Zudem 
können in Landstuhl weitere Sammeltüten im Kath. Pfarramt Heiliger 
Namen Jesu, Luitpoldstr. 10 zu den Öffnungszeiten abgeholt werden. 
Plastikbeutel ohne Kolping-Aufdruck sollten mit einem Vermerk „Für 
Kolping“ versehen sein, damit sie als Eigentum des Kolpingwerkes 
zu erkennen sind. Die Abholung erfolgt am Samstag, 25. September 
2021, durch gekennzeichnete Fahrzeuge der Kolpingsfamilien. Die 
Spender werden gebeten, die Kleider in den vorgenannten Sam-
meltüten bis 8.00 Uhr gut sichtbar an den straßenrand zu legen, 
da die Fahrzeuge nur einmal durch die Straßen fahren werden. Die 
Sammlung findet bei jedem Wetter statt. Die Sammlung erfolgt im 
Auftrag des „KOLPING INTERNATIONAL Cooperation e.V., Köln in 
Kooperation mit Kolping Recycling GmbH Fulda. Mit dem Erlös wer-
den Kolpingsfamilien in Nordbrasilien (Bundesstaat Tocantins), die 
Träger von Entwicklungsarbeit und Einkommen schaffenden Projek-
ten sind, unterstützt.
Die Kolpingsfamilien danken an dieser Stelle schon herzlich allen 
Spendern für ihre Unterstützung.

CdU Ortsverband Kindsbach
mitgliederversammlung

Bedingt durch die Coronapandemie konnte erst jetzt im CDU Orts-
verband Kindsbach eine Mitgliederversammlung durchgeführt 
werden. Vorsitzender Christian Meinlschmidt und sein Stellvertreter 
Frank Niermann wurden einstimmig von der Versammlung wieder 
gewählt. Das Amt der Schatzmeisterin wird für die kommende Legis-
laturperiode Tanja Gebert ausüben. Lothar Lüer wurde erneut zum 
Schriftführer gewählt.
Das Amt der Besitzer im Ortsverband üben für die kommende Peri-
ode Marianne Bader, Ursula Barsnick, Matthias Donauer, Elisabeth 
Epp, Maria Lüer, Michael Lüer, Hubert Rosenkranz und Jochen Schaaf 
aus. Silke Wallé und Georg Neugebauer werden weiterhin als Kassen-
prüfer tätig sein.
Dr. Peter Degenhardt, der die Sitzung leitete gab einen kurzen Über-
blick über die Arbeit in der Verbandsgemeinde Landstuhl, der jetzt 
größten Verbandsgemeinde im Landkreis.
Mit einem Kurzreferat machte sich Bundestagskandidat Florian Bilic 
bei den Kindsbacher CDU Mitgliedern bekannt.

Gefördert durch:

Jugendraum Quo Vadis
Am Rathaus 12 

66849 Landstuhl 

17/9/2021
13.00- 18.00

Der Jugendraum Quo Vadis beteiligt sich in Koope-
ration mit der Streetworkerin der Sickingenstadt 
Landstuhl an der bundesweiten Kampagne zur U18 
Bundestagswahl.

Was ist eine U 18 Wahl?
U18-Wahlen werden immer neun Tage vor einem 
offiziellen Wahltermin abgehalten. Zur Bundes-
tagswahl, Europawahl, Landtagswahl etc. rücken 
politische Zukunftsdiskussionen ins Zentrum des 
öffentlichen Interesses. Das beschäftigt auch Kinder 
und Jugendliche, sie stellen sich Fragen und äußern 
politische Wünsche. An diesem Punkt setzt U18 an.
Die selbstbestimmte Meinungsbildung, die Aus-
einandersetzung mit dem politischen System und 
Beantwortung ihrer Fragen sind Herzstück der Ini-
tiative U18. Eigene Themen und Prioritäten werden 
erkannt und untereinander diskutiert. Parteipro-
gramme werden hinterfragt und verglichen, so dass 
eine Wahlentscheidung getroffen werden kann.
Am U18-Wahltag sind die Wahllokale bis 18 Uhr 
geöffnet. Die Ergebnisse werden in eine Software 
eingegeben und gesammelt veröffentlicht.
Mitmachen können ausnahmslos ALLE Minderjähri-
gen, die sich in Deutschland aufhalten.

gewählt werden kann am Freitag dem 17.09. von 
13.00 – 18.00 Uhr im Jugendraum Quo Vadis, am 
rathaus 12 in 66849 Landstuhl.
Weiter Informationen bekommt ihr im Jugendraum 
Quo Vadis, per Telefon: 06371-60016 (Mo-Fr von 14 
Uhr bis 18 Uhr) oder per Mail: 
quo.vadis@evkirchepfalz.de

U18 Wahl im Jugendraum Quo Vadis 
in Landstuhl
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Carneval- und Unterhaltungsverein 
Landstuhl

mitgliederversammlung des CUV Landstuhl mit neuwahlen
Nach langer Pause konnte am 3.9.2021 die Mitgliederversammlung 
des Carneval- und Unterhaltungsvereins Landstuhl mit Neuwahlen 
stattfinden.
Mit einer neuen Vorstandschaft geht es in die Kampagne 2021/2022.
1. Vorsitzende - Sonja Kreutz
2. Stellvertretender Vorsitzender - Dirk Halangk
3. Präsidentin - Jennifer Lorenz
4. Vize Präsident - Stephan Frosch
5. Schatzmeisterin - Manuela Schulzki
6. Schriftführerin - Corinna Göttel
7. Beisitzer - Sandra Frosch

- Kevin Göttel
- Volker von Blohn

Ernannt zum Pressewart wurde Stephan Frosch

ssC Landstuhl 03
mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung des SSC Landstuhl 03 findet am Freitag, 
den 24.09.2021, um 19:00 Uhr auf dem Sportgelände Rothenborn 
statt.

23. nanstein berglauf  
am 25. september 2021

Am Samstag, dem 25. September um 15 Uhr beginnt an der Sickin-
gensporthalle Landstuhl, Kaiserstr. 128, die 23. Auflage des Nanstein 
Berglaufs. Aufgrund der vorgesehenen Schutzmaßnahmen können 
nur Online-Anmeldungen bis 22. September berücksichtigt werden. 
Über die Hompage www.llg-landstuhl.de oder über RaceResult kön-
nen sich Interessierte anmelden.
Das Covid-19 Hygieneschutzkonzept der LLG Landstuhl sorgt für die 
Sicherheit der teilnehmenden Sportler und Helfer.
streckenbeschreibung
Der schöne Lauf durch die Wälder zur Burg Nanstein hat auf einer 
Länge von 7100 Metern etwa 350 Höhenmeter Anstieg. Der Nanstein 
Berglauf gilt als einer der einfacheren Bergläufe der Pfalz, da die Stre-
cke neben den Bergauf-, auch einige längere Bergabpassagen bein-
haltet, die Zeit zum Kräfte sammeln bietet.
Daher ist der Nanstein-Berglauf nicht nur für ambitionierte Athle-
tinnen und Athleten, sondern auch für Laufbeginner gut geeignet. 
Die Streckenführung beginnt an der Sickingensporthalle und führt 
komplett auf befestigten Waldwegen zum Ziel an der Burgruine Nan-
stein. Mit Simone Raatz ist die frisch gekührte Masters Weltmeisterin 
im Berglauf für den diesjährigen Nanstein Berglauf gemeldet.
Neben einem Kleidertransport bietet der Veranstalter Getränke im 
Zielbereich, sowie nach dem Lauf im Außenbereich der Sickingen-
sporthalle Kaffee und Kuchen an.

Mittelbrunn

1. FC mittelbrunn 1946 e.V.
ergebnisse:

Hobby-Team: Chaoten Kickers - SG Pirmasens II  10:3
Herren Punktspiel:
sg Wallhalben/mittelbrunn - FC Kleinsteinhausen  1:1
Frauen Punktspiel: 1.FFC Kaiserslautern - 1. FC mittelbrunn  10:0
nächste spiele:
Herren Punktspiel C-Klasse
Sonntag 19. September 2021, 13:00 Uhr in großsteinhausen
SV Großsteinhausen II - sg Wallhalben/mittelbrunn
aH Freundschaftsspiel
Samstag 18. September 2021, 17:00 Uhr in martinshöhe
SG Vogelbach - sg Wallhalben/martinshöhe/mittelbrunn
Über zahlreiche Unterstützung würden sich unsere Mannschaften 
freuen.

Traditionsverein mittelbrunn
einladung zur Jahreshauptversammlung

Sehr geehrte Vereinsmitglieder,
wir laden Euch zur Jahreshauptversammlung des Traditionsvereins 
Mittelbrunn e.V. recht herzlich ein.
am montag, den 27. september 2021
um 19:00 Uhr im bürgerhaus mittelbrunn
Tagesordnung:
1. Begrüßung und Eröffnung der Jahreshauptversammlung
2. Bericht des Vorsitzenden für die Jahre 2019 - 2020
3. Bericht des Kassenwartes für die Jahre 2019 - 2020
4. Bericht der Kassenprüfer für die Jahre 2019 - 2020
5. Entlastung der Vorstandschaft für die Jahre 2019 - 2020
6. Neuwahlen der Vorstandschaft

6.1 Wahlvorstand und Zählkommission
6.2 Vorsitzender
6.3 Stellvertretender Vorsitzender
6.4 Schriftführer
6.5 Kassenwart
6.6 Fünf Beisitzer
6.7 Zwei Kassenprüfer

7. Sonstiges
Die Tagesordnung kann zu Beginn der Mitgliederversammlung 
geändert werden. Anträge sind bis eine Woche vorher schriftlich bei 
der Vorstandschaft einzureichen.
Die aktuell geltenden Corona-Vorgaben sind einzuhalten.
Rein aus organisatorischen Gründen zur Einhaltung der Corona-Vor-
gaben werden alle interessierten Mitglieder gebeten, ihre Teilnahme 
per Mail an die Mailadresse: traditionsvereinmittelbrunn@gmail.com 
oder telefonisch ( Mobil 0176-70107749 ) bis 24.09.2021 anzumel-
den.

Queidersbach

P 62 Queidersbach
Jahreshauptversammlung

Am sonntag, dem 19.09.2021 findet im Sportheim des FC Quei-
dersbach unsere Jahreshauptversammlung 2021 statt. beginn: 
10.00 Uhr
Tagesordnung:
1) Begrüßung und Eröffnung der Tagesordnung
2) Feststellung der Zahl der stimmberechtigten Mitglieder
3) Gedenken an verstorbene Vereinsmitglieder
4) Verlesen der Niederschrift JHV 2020
5) Berichte

a) 1. Vorsitzender
b) Zuchtwart
c) Ausstellungsleiter
d) Jugendobmann
e) Zuchtbuchführer

www.wittich.de
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f ) Tätowierer
g) Veranstaltungswarte
h) Kassenwart
i) Kassenrevisoren

6) Aussprache zu den Berichten
7) Entlastung der Vorstandschaft
8) Bestellung zweier Kassenrevisoren
9) Aufnahme neuer Mitglieder (vorsorglich)
10) Veranstaltungen im Kalenderjahr 2021
11) Neues aus den Verbänden
12) Die Gesundheit der Kaninchen - Impfen gegen RHD
13) Verschiedenes, Wünsche und Anregungen
Die Versammlung findet unter Beachtung der aktuellen Hygienebe-
stimmungen statt.

Schopp

Rein in den Wald - Raus mit dem Müll!
Die FWG Schopp ruft erneut zur 
Teilnahme an der Müllsammelak-
tion der Landesforsten auf.
Nachdem wir bereits letztes Jahr 
- trotz harter Corona-Auflagen - 
eine große Menge Abfall aus dem 
Schopper Wald geholt hatten, 
möchten wir auch 2021 wieder 
unseren Wald gemeinsam aufräu-
men.
Wir laden alle Mitglieder und 
Freunde der FWG Schopp sowie 
alle Bürger/-innen herzlich zu 
einer gemeinsamen Aktion ein.
Dazu treffen sich alle engagierten 
Mitstreiter

am 18. September 2021
um 09:30 Uhr
in der Ortsmitte in Schopp.
Bitte bringen Sie Müllsäcke, Handschuhe, Greifzangen o.ä. mit.
Denken Sie bitte auch an dem Wetter und der Aufgabe angemesse-
nes Schuhwerk und Kleidung.
Die Aktion findet bei jedem Wetter statt (ausgenommen Starkregen).
Natürlich kann sich jeder auch privat beteiligen und beim Spazier-
gang allen Abfall am und auf dem Weg einsammeln. Bitte entsorgen 
Sie den Abfall dann fachgerecht zuhause.
Größere Gegenstände oder Müllansammlungen können am bes-
ten etwa über die App „Waldecho Rheinland-Pfalz“ an das Forstamt 
gemeldet werden, die dann die Abfuhr organisieren.
Weitere Infos auch unter:
https://hdn.wald.rlp.de/de/aktionen-projekte/dreck-weg-tag/

Stelzenberg

TV Stelzenberg
Abteilung Tischtennis
Bezirksklasse
TV Alsenborn - TV Stelzenberg I 9 : 3
Hurra, hurra, wir sind wieder da, und wir freuen uns, wieder spielen 
zu dürfen, natürlich unter Beachtung der Coronaregeln. Die neue Sai-
son startet mit altem Spielsystem, d. h. mit gewohnten Doppelpaa-
rungen und Einzeln in Paarkreuzen. Zum Auftakt wurde uns gleich 
ein ganz dicker Brocken serviert mit Gegenspielern, die allesamt 
schon jahrelang in höheren Klassen unterwegs waren. Gegen das 
Einserdoppel des Gastgebers war das Duo Kettenring/Nothof ohne 
Chance, aber Stucky/Agne schafften es immerhin in den fünften Satz, 
ehe sie unterlagen. Kieferling/Opp zogen, ebenfalls nach der vollen 
Distanz, einen Sieg an Land. Peter Opp steuerte einen weiteren Zäh-
ler im Einzel bei, und Matthias Kettenring gelang eine kleine Sensa-
tion, als er die Nummer Eins des Gegners in der Verlängerung des 
Entscheidungssatzes bezwang. Damit wurde ein achtbares Ergebnis 
gegen den hohen Favoriten erreicht.
Stucky/Agne (-), Kettenring/Nothof (-), Kieferling/Opp (1), Kettenring 
(1), Nothof (-), Stucky (-), Kieferling (-), Opp (1), Agne (-)

Kreisklasse
TV Stelzenberg III - TTC Reipoltskirchen 0 : 8
Mit nur drei Mann war die Hürde klar zu hoch, zumal sich eine der 
erfahrensten Mannschaften der Liga vorstellte. Man bot Paroli so gut 
es ging, aber letztlich verließ unser Trio die Platte mit leeren Händen 
und blieb ohne Punkt- und Satzgewinn.
Martins/Beigang (-), Lungstrass (-), Martins (-), Beigang (-).

Obst- und Gartenbauverein Stelzenberg
Fledermausexkursion

Am Freitag, 11.09.2021, lädt der Obst- und Gartenbauverein 
Stelzenberg zur Fledermausexkursion mit Werner Mang ein.
Treffpunkt ist der Parkplatz am Unterhammer um 19:30 Uhr.
Kinder und Jugendliche, aber auch interessierte Erwachsene sind 
herzlich eingeladen, etwas über das verborgene Leben dieser nacht-
aktiven Jäger zu erfahren und sie bei ihrem nächtlichen Treiben zu 
beobachten.
Werner Mang wird einleitend einen Vortrag über diese Tiere halten 
und Fragen beantworten.
Bei Einbruch der Dunkelheit beginnt dann die Beobachtung der Fle-
dermäuse.
Neben der Witterung entsprechender Kleidung sind Taschenlampen 
mitzuführen, außerdem, auch wenn die Exkursion im Freien stattfin-
det, Mund-Nasen-Schutz.
Selbstverständlich ist auch der Mindestabstand einzuhalten.
Der Eintrag in eine Teilnehmerliste ist verpflichtend.
Sofern es die Corona-Situation zulässt, ist für diesen Herbst der Bau 
von Fledermausnistkästen sowie das Pressen von frischem Apfelsaft 
geplant.
Die Termine werden bekannt gegeben.

Trippstadt

„Basar rund ums Kind“  
Karlstalhalle Trippstadt

Der „Basar rund ums Kind“ findet am Sonntag den 19. Septem-
ber 2021 in der Karlstalhalle Trippstadt statt. Los geht es um 15 
Uhr und Ende ist um 18 Uhr. !!Bitte beachten!! Anmeldung für einen 
Verkaufstisch nur unter foerderverein@kita.trippstadt.de. Bestä-
tigungsmail mit Zahlungsaufforderung der Tischmiete in Höhe von 
10€/Tisch abwarten. Zahlung nur per PayPal. Nach Zahlungseingang 
erhalten Sie Ihre Tischnummer und weitere Infos.
Einlass am Tag der Veranstaltung aufgrund COVID-19 Pandemie nur 
für geimpfte, genesene oder getestete Personen (3-G Regel). Bitte 
bringen Sie ihren Impfnachweis, den Nachweis einer Genesung oder 
einen gültigen Corona-Test (max. 24 Stunden alt) mit. Vor Ort keine 
Testmöglichkeit! In der gesamten Karlstalhalle besteht Masken-
pflicht.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

gez. Der Vorstand

Turnverein Trippstadt 1962 e.V.
Laufende Kursangebote im Herbst

(auch für Nichtmitglieder!)
Funktionelle Gymnastik: seit Freitag, 10. September 2021
Uhrzeit: 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr
Leitung: Carolin Kallenbach
Ort: Karlstalhalle Trippstadt
Kosten (für 10 mal):
Mitglieder: frei / Nichtmitglieder: Erwachsene - 30,00 Euro / ermä-
ßigt* - 15,00 Euro
Step-Aerobic seit Montag, 13. September 2021
Uhrzeit: 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr
Leitung: Martina Voiciuc
Ort: Heidenkopfhalle Trippstadt
Kosten (für 10 mal):
Mitglieder: frei / Nichtmitglieder: Erwachsene - 30,00 Euro / ermä-
ßigt* - 15,00 Euro
Mountainbiking seit Dienstag, 14. September 2021
für Anfänger und Fortgeschrittene
Uhrzeit: 18.30 Uhr
Leitung: Sebastian Amberger - Tel.: 0151/52549282



Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde Landstuhl Seite 7 Ausgabe 37/2021 - Mittwoch, 15. September 2021

Kath. Kirchengemeinde  
St. Josef, Trippstadt

Gottesdienste
Samstag, 18.09.2021
18.30 Uhr Heilige Messe für die Pfarrei
Sonntag, 19.09.2021
14.00 Uhr Tauffeier der Kinder
Maria und Matteo Haag
Sonntag, 26.09.2021
9.30 Uhr Heilige Messe für Julitta Dechent
Gottesdienste in St. Franziskus
Samstag, 17.00 Uhr und Sonntag 10.00 Uhr
Gottesdienste in Christ König
Sonntag, 11.30 Uhr
Bitte tragen Sie einen medizinischen Mund- und Nasenschutz und 
halten Sie Abstand.
Das Pfarrbüro in Trippstadt ist dienstags von 16.00 bis 18.00 Uhr 
geöffnet und befindet sich im Rathaus, Amtszimmer.
Telefonisch erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 06306/481.
Ausserhalb der Öffnungszeiten wenden Sie sich bitte an das Zentral-
büro Maria Schutz, Kaiserslautern, Telefon: 0631/34121-0.
E-Mail: pfarramt.kl.maria-schutz@bistum-speyer.de

Katholische Kirche  
St. Antonius Queidersbach

Sitzung des Gemeindeausschusses St. Antonius 
Queidersbach

Alle Mitglieder und Interessierten sind zur nächsten Sitzung des 
Gemeindeausschusses am Montag, 20.09.2021 um 19:00 Uhr ins 
Rathaus Queidersbach eingeladen.
Tagesordnung:
Öffentlicher Teil:
1. Begrüßung
2. Geistlicher Impuls
3. Informationen aus dem Pfarreirat
4. Informationen aus der KiTa
5. Pastoralbesuch des Bischofs am 06.10.2021
6. Ausblick Weihnachten
Nicht öffentlicher Teil:
7. Informationen aus dem Verwaltungsrat
8. Sachstand Mediation
9. Verschiedenes
10. Terminplanung
Gottesdienstzeiten
Samstag, 18.09.2021
18:30 Uhr: Feier der Firmung
Sonntag, 19.09.2021
11:00 Uhr: Feier der Firmung
Samstag, 25.09.2021
18:30 Uhr: Feier der Firmung
Sonntag, 26.09.2021
10:30 Uhr: Feier der Firmung
Hinweis für die Firmgottesdienste in Queidersbach
In der Kirche sind immer Plätze für die Firmlinge mit ihren Paten und 
Angehörigen reserviert. Es sind aber noch Plätze für weitere Gottes-
dienstbesucher frei. Zur Einhaltung der Coronaregeln und zur bes-
seren Planung bitten wir Sie, sich vorab im Pfarrbüro anzumelden. 
Telefon: 06371/4639-0. Anmeldeschluss ist jeweils freitagsvormit-
tags.
Bitte beachten Sie die aktuell geltenden Hygieneregeln. Wir bitten 
darum, dass die Gottesdienstbesucher die Anweisungen des 
Empfangsdienstes befolgen.

Kath. Kirchengemeinde  
Hl. Namen Jesu Landstuhl

Samstag, 18.09.2021
14.00 Uhr Landstuhl, St. Andreas, Tauffeier für Noah Lange
17.30 Uhr Landstuhl, Krankenhauskapelle, Vorabendmesse
18.00 Uhr Kindsbach, Mariä Heimsuchung, Vorabendmesse
19.00 Uhr Mittelbrunn, St. Joseph, Vorabendmesse
Sonntag, 19.09.2021
09.00 Uhr Landstuhl, Krankenhauskapelle, Heilige Messe
09.00 Uhr Bruchmühlbach, St. Maria Magdalena, Heilige Messe
09.00 Uhr Hauptstuhl, St. Ägidius, Heilige Messe

Treffpunkt: Ortsmitte Trippstadt (Dorfbrunnen)
Wichtig: Helm und ein technisch einwandfreies Mountainbike 

sind Pflicht!
Kosten (für 10 mal):
Mitglieder: frei / Nichtmitglieder: Erwachsene - 20,00 Euro / ermä-
ßigt* - 10,00 Euro
HiiT seit Dienstag, 14. September 2021
Hochintensives Intervalltraining
Uhrzeit: 19.30 Uhr bis 20.30 Uhr
Leitung: Sascha Kallenbach - Tel.: 0170/2963506
Treffpunkt: Karlstalhalle Trippstadt
Kosten (für 10 mal):
Mitglieder: frei / Nichtmitglieder: Erwachsene - 20,00 Euro / ermä-
ßigt* - 10,00 Euro
* = Studenten / Azubis / Schüler ab 16 Jahre
Infos unter Tel.: 06306 / 2536, www.tvtrippstadt.de

Gottesdienste und
kirchliche Nachrichten

Verein zur Erhaltung und  
Restaurierung kircheneigener Gebäude 
der Kath. Kirchenstiftung Unbeflecktes 

Herz Mariä Linden e. V.
Einladung zur Mitgliederversammlung

Die Mitglieder des Vereins zur Erhaltung und Restaurierung kirchen-
eigener Gebäude der Kath. Kirchenstiftung Unbeflecktes Herz Mariä 
Linden e. V. sind zur Mitgliederversammlung herzlich eingeladen. 
Diese findet am Samstag, 9. Oktober 2021, nach der Vorabendmesse, 
die um 17:00 Uhr beginnt, in der Kirche Unbeflecktes Herz Mariä in 
Linden statt.
Tagesordnung:
1. Begrüßung und Eröffnung
2. Bericht des Stellvertr. Vorsitzenden
3. Kassenbericht
4. Entlastung der Vorstandschaft
5. Verschiedenes

Wir suchen dich!
Engagiere dich in unserer Pfarrei, denn gemeinsam können wir 
zusammen wachsen. Weiter denken!
Du bist 16 Jahre oder älter? Du engagierst dich gerne in unserer 
Pfarrei? Du möchtest dich für die Kinder und Jugendlichen in unse-
ren Gemeinden einsetzen, ihre Interessen und Wünsche im Pfarrei-
rat vertreten und gemeinsam mit anderen Aktionen für Kinder und 
Jugendliche planen und durchführen?
Dann bist du in der Jugendvertretung unserer Pfarrei genau richtig!
Bei der diesjährigen Jugendversammlung, die am Freitag, den 08. 
Oktober 2021, um 18.30 Uhr im Pfarrheim in Bann stattfindet, 
werden zwei neue Jugendvertreter*innen für eine Amtszeit von zwei 
Jahren gewählt. Du hast Interesse als Jugendvertreter*in zu kandidie-
ren und in unserer Pfarrei mitzuwirken? Dann melde dich bei Janine 
Buck (Janine.Buck@web.de) oder im Pfarrbüro in Queidersbach.
Ich freue mich auf dein Interesse und deine Bereitschaft!

Janine Buck (Jugendvertreterin)

AUFGEPASST!
Jetzt auf meinwittich.de anmelden und 

Bürgerreporter werden.



Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde Landstuhl Seite 8 Ausgabe 37/2021 - Mittwoch, 15. September 2021

- und in der Hoffnung, Menschen den Gottesdienstbesuch zu 
ermöglichen, die Sonntagsmorgens nicht können.

Es ist vorerst ein Experiment, das für die kommenden Monate (von 
Oktober bis Ostern) gilt und wir hoffen, dass sich auch die langjäh-
rigen Gottesdienstbesucher darauf einstellen und die Veränderung 
mittragen können.
Pfrn. Astrid Grob ist vom 13.-26. September nicht im Dienst, Vertre-
tung übernimmt Pfr. Wolfgang Hust in Schopp (06307 - 395).
Kontakt: Pfrn. Astrid Grob, Steiggasse 4, 67705 Trippstadt
Telefon: 06306 - 329, Email: pfarramt.trippstadt@evkirchepfalz.de

Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde 
Landstuhl (Baptisten)

Am Rathaus 5 in Landstuhl.
Herzliche Einladung zu unserm Gottesdienst am Sonntag um 10.00 
Uhr, parallel Kindergottesdienst, am ersten Sonntag im Monat mit 
Abendmahl.
www.baptisten-landstuhl.de

Prot. Kirchengemeinde Schopp-Linden-
Krickenbach

Gottesdienste zum 16. Sonntag nach Trinitatis
Wochenspruch: “Christus Jesus hat dem Tode die Macht genommen 
und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht 
durch das Evangelium.“ (2.Timotheus 1,10b)
Sonntag, 19. September 2021:
10.30 Uhr Krickenbach, Lektorin Bold
14.05 Uhr Schopp - „Rucksackgottesdienst“

Herzliche Einladung zum „5 nach…
Rucksackgottesdienst“ in Schopp!

Am Sonntag, 19.9.21 um 14.05 Uhr treffen wir uns in Schopp an der 
Ecke „Zum Rotbrunnen 2-4“in der Nähe des Mobilfunkmasts. Dr. 
Lothar Wildmoser wird uns den Sportlehrpfad Schopp erklären, den 
wir miteinander laufen werden. Mitten im Wald möchten wir um 15 
Uhr einen familiengerechten Gottesdienst im Wald feiern. Dort gibt 
es auch eine Kleinigkeit zu Essen und zu trinken. Der Rückweg geht 
über eine längere oder kürzere Runde. Wir freuen uns auf Euch/Sie!

10.30 Uhr Landstuhl, St. Markus, Heilige Messe
10.30 Uhr Landstuhl, Heilig Geist, Heilige Messe
18.00 Uhr Landstuhl, St. Andreas, Abendmesse
Benefizkonzert
Das, von der Kolpingsfamilie und Kolpingkapelle Kindsbach geplante, 
Serenadenkonzert für die Flutopfer findet am Samstag, 18. Septem-
ber, 19.30 Uhr in der kath. Kirche Kindsbach statt.
Verlegung des Gottesdienstortes
Am Sonntag, 3. Oktober findet die Hl. Messe um 10.30 Uhr nicht 
in der Hl. Geist-Kirche, sondern in der St. Andreas-Kirche statt. Der 
Kammerchor wird den Gottesdienst musikalisch gestalten. Gottes-
dienstbesucher müssen sich im Pfarrbüro anmelden. Daueranmel-
dungen gelten für diese Hl. Messe nicht.
Pfarrbüro
Das zentrale Pfarrbüro in Landstuhl (Luitpoldstr. 10) ist unter Ein-
haltung der aktuellen Hygienestandards (Maske, Abstand…) für 
den Publikumsverkehr geöffnet. Sicherheitshalber wird jedoch um 
telefonische Anmeldung bzw. Terminabsprache erbeten, da die 
Personenzahl beim Einlass begrenzt ist und es zu Wartezeiten kom-
men könnte. Die Kontaktdaten der Besucher*innen (Name, Adresse, 
Tel.-Nr.) müssen notiert und einen Monat aufbewahrt werden. Die 
Öffnungszeiten des Pfarrbüros sind: Montag-Donnerstag von 09.00-
12.00 Uhr und freitags von 14.00-17.00 Uhr.

Kath. Kirchengemeinde 
St. Bonifatius Schopp

Wir laden ein zu folgenden Gottesdiensten:
Sonntag, 12.09.2021
um 11:00 Uhr Amt
Freitag, 01.10.2021
um 19:00 Uhr Rosenkranzgebet
Krabbelgruppe
Die kleinen Krabbler treffen sich dienstags von 10:00 - 11:30 Uhr 
am/im kath. Pfarrheim. Weitere Infos erteilt Simone Kern unter 0160 
962 876 01
Ökumenische Frauengruppe
Die ökumenische Frauengruppe lädt am 24.09.2021 um 19:00 Uhr zu 
einem gemütlichen Spieleabend mit Tapas in das katholische Pfarr-
heim ein. Interessierte melden sich bitte bis zum 22.09. unter der Ruf-
nummer 06307-6003 bei Monika Kunz an.
Die Katholische Erwachsenbildung informiert:
Die Seniorengymnastik geht - weiter!
Wollen Sie ein wenig in Schwung kommen und etwas für Ihre 
Gesundheit tun? Dann kommen Sie doch mittwochs um 16:30 Uhr 
in die Turnhalle zum Sport in netter Runde. Bewegung ist die beste 
Medizin! Sport hält jung, schützt das Herz und macht meist auch 
noch gute Laune.
Leitung: Galina Bauer, Physiotherapeutin
Beginn: 8. Sept. 2021, 16:30 Uhr, Turnhalle Schopp. Kosten: 15,-- € im 
Vierteljahr/2 Schnupperstunden für Interessierte sind frei
Termine: 15., 22. und 29. September
06. und 27. Oktober
03., 10., 17. und 24. November
01., 08., 15. und 22. Dezember

Ev. Kirchengemeinde Trippstadt-
Stelzenberg-Mölschbach

Herzliche Einladung zu unseren Gottesdiensten am Sonntag, 19. 
September - 16. Sonntag nach Trinitatis
Trippstadt: 9.15 Uhr
Stelzenberg: 10.30 Uhr
Kollekte: für die eigene Gemeinde
Bethel-Kleidersammlung: vom 11.-15. Oktober 2021
in Trippstadt wie immer im Container auf dem Parkplatz am 
Schwimmbad
in Stelzenberg im Kirchensälchen, in Mölschbach im Gemeindehaus
Neue Gottesdienstzeiten!!
Ab Oktober feiern wir unsere Gottesdienste sonntags:
in Stelzenberg und Mölschbach immer um 10 Uhr (Stelzenberg am 
1. und 3. Sonntag, Mölschbach am 2. und 4. Sonntag im Monat)
in Trippstadt immer um 17 Uhr.
Das Presbyterium hat diesen Entschluss gefasst,
- damit die Gottesdienste immer zur gleichen Uhrzeit stattfinden
- damit nach den Gottesdiensten noch Zeit ist zum Miteinander-

reden und für den Kirchenkaffee, den wir gern wieder machen 
würden



 Amtsblatt
Verbandsgemeinde Landstuhl

mit den amtlichen bekanntmachungen der Verbandsgemeinde Landstuhl

Übersicht über die wesentlichen Änderungen  
der 26. Corona - bekämpfungsverordnung rheinland-Pfalz

Mit der 26. Verordnung wird nicht mehr allein auf den Inzidenzwert abgestellt. Stattdessen sind nunmehr drei Warnstufen gebildet wor-
den. Diese beruhen auf drei Kriterien: der Sieben-Tage-Inzidenz, dem Sieben-Tage-Hospitalisierungs-Wert und dem Anteil der mit COVID-
19-Erkrankten belegten Intensivbetten. Die Stufen werden jeweils ausgerufen, wenn mindestens zwei der drei Leitindikatoren erreicht 
werden.
Nach dem Konzept der neuen Verordnung bleiben Geschäfte, Restaurants, Hotels, Theater, Kinos, Zoos, Veranstaltungen, Kirmes, Volks-
feste sowie Messen, Spezialmärkte und Flohmärkte und ähnliches
grundsätzlich auch bei steigenden Warnstufen geöffnet bzw. möglich, jedoch reduziert sich die zulässige Personenzahl ungeimpfter Per-
sonen je nach Warnstufe.

Ausgabe 37

Jahrgang 2021

Mittwoch, 15. September 2021
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Verbandsgemeinde
Öffnungszeiten der Verbandsgemeindeverwaltung

Kaiserstraße 49, Landstuhl
Montag - Mittwoch v. 08.30 - 12 Uhr u. 14 - 16.00 Uhr
Donnerstag von 08.00 - 18.00 Uhr durchgehend geöffnet.
Freitag von 08.30 - 12.00 Uhr
Telefon: 06371/83 - 0, Telefax: 06371/83 - 101
E-Mail: vg@landstuhl.de

Öffnungszeiten des Sozialamtes
Montag - Mittwoch, Freitag von 08.30 - 12.00 Uhr, nachmittags 
geschlossen. Donnerstag von 08.00 - 18.00 Uhr durchgehend

Öffnungszeiten des Einwohnermeldeamtes
Bahnstraße 80, Landstuhl
Montag - Mittwoch von08.30 - 12.00 Uhr u. 14.00 - 16.00 Uhr
Donnerstag von 08.00 - 18.00 Uhr, Freitag von 08.30 - 12.00 Uhr
Nur nach telefonischer oder online Terminvereinbarung, 
Tel. 06371/83125 oder unter www.landstuhl.de

Öffnungszeiten des Standesamtes
„Alte Rentei“, Kirchenstraße 41
Montag-Mittwoch, Freitag von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr, nachmittags 
geschlossen. Donnerstag von 08.00 Uhr bis 18.00 Uhr durchgehend.

Sprechstunden der Verwaltung in den 
Ortsgemeinden

Krickenbach: Di. 09.00 - 10.00 Uhr Di. 17.00 - 18.00 Uhr
Linden: Mi. 10.30 - 11.30 Uhr Mo. 18.30 - 19.30 Uhr
Queidersbach: Mi. 09.00 - 10.00 Uhr Mo. 17.00 - 18.00 Uhr
Schopp: Di. 10.30 - 11.30 Uhr Di. 18.30 - 19.30 Uhr
Stelzenberg: Di. 09.00 - 10.00 Uhr Do. 16.00 - 17.00 Uhr
Trippstadt: Di. 10.30 - 12.00 Uhr Do. 17.30 - 19.00 Uhr
Nur nach telefonischer oder online Terminvereinbarung, 
Tel. 06371/83125 oder unter www.landstuhl.de

Sprechstunden des Schiedsmanns
nach Vereinbarung über Telefon 063 71 /83-491.

Sprechstunde  
der Gleichstellungsbeauftragten der 

Verbandsgemeinde Landstuhl Silke Wallé
Jeden letzten Donnerstag im Monat, 17.00 - 18.00 Uhr, Rathaus, Kai-
serstraße 49, Landstuhl, Zimmer 127 (1. OG) oder nach telefonischer 
Vereinbarung Tel. 06371 / 83110, gleichstellung-vglandstuhl@web.de

Sprechstunde des Beirates für Migration und 
Integration des Landkreises Kaiserslautern

Die Sprechstunden des Beirates für Migration und Integration 
des Landkreises Kaiserslautern finden jeden Donnerstag von 
16:00 bis 18:00 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung unter 
0159/04094168 oder 0631/7105-414 mit Herrn Sofronios Spytali-
makis in der Kreisverwaltung Kaiserslautern, Lauterstraße 8, 67657 
Kaiserslautern, Zimmer 120 statt. Vorherige Terminvereinbarung für 
die Verbandsgemeinde Landstuhl bei Herrn Sofronios Spytalimakis 
unter 0159/04094168 oder Herrn Mario Faß unter 0175/3662818.

Die Verbandsgemeinde Landstuhl im Internet
So finden Sie uns im Internet unter: http://www.landstuhl.de
E-Mail-Adressen der Verbandsgemeindeverwaltung
in allen Angelegenheiten: vg@landstuhl.de
Direkter Kontakt
• Bürgermeister Dr. Peter Degenhardt:

peter.degenhardt@landstuhl.de
• Amtsblatt, Aufgabenbereich Öffentlichkeitsarbeit: amtsblatt@

landstuhl.de
• Einwohnermeldeamt: einwohnermeldeamt@landstuhl.de
• Standesamt: standesamt@landstuhl.de
• Ordnungsamt: ordnungsamt@landstuhl.de
• Gewerbeamt: gewerbeamt@landstuhl.de
• Bauamt: bauamt@landstuhl.de
• Tourist-Information: tourismus@vglandstuhl.de
• Datenschutzbeauftragter: datenschutz@landstuhl.de
• Aufgrund der Vielzahl der am Markt erhältlichen Programme bit-

ten wir, Email-Anhänge ausschließlich in den Formaten Word97-
2003 (doc), Excel97-2003 (xls), jpg, 7z oder Adobe-PDF an uns zu 
senden. Die Größe einzelner Emails darf 7 MB nicht überschreiten.

Verbandsgemeinde Landstuhl
Amtsblatt - Online

Die Online-Ausgabe des amtlichen Teils des Amtsblattes der Ver-
bandsgemeinde Landstuhl finden Sie im Internet unter: www.land-
stuhl.de. Klicken Sie im Internet unter: www.landstuhl.de. Klicken Sie 
auf der Startseite unter AKTUELL auf „Amtsblatt“. Die gewünschte 
Ausgabe können Sie dann zum Lesen als PDF-Datei auf Ihren PC her-
unterladen. Archivanfragen nach älteren Ausgaben richten Sie bitte 
an die Amtsblatt-Redaktion: E-Mail: amtsblatt@landstuhl.de

Bezirkspolizeibeamte
für Krickenbach, Linden, Queidersbach, Schopp, Stelzenberg, 
Trippstadt
Frau Simone Millgramm-Denzer 0631/369-2224
e-Mail: pikaiserslautern2@polizei.rlp.de
für Bann, Hauptstuhl, Kindsbach, Landstuhl, Mittelbrunn, 
Oberarnbach
Herr Achim Opp 06371/9229-230
E-Mail: pilandstuhl@polizei.rlp.de

Verbandsgemeindewerke/
Stadtwerke Landstuhl

Öffungszeiten:
Bahnstraße 80, Landstuhl
Montag - Mittwoch von 8.30 - 12.00 Uhr & 14.00 - 16.00 Uhr
Donnerstag von 8.00 - 18.00 Uhr, Freitag von 8.30 - 12.00 Uhr
So finden Sie uns im Internet:
www.verbandsgemeindewerke-landstuhl.de
www.stadtwerke-landstuhl.de
E-Mail-Adresse in allen Angelegenheiten:
werke@landstuhl.de

Bereitschaftsdienst der Verbandsgemeindewerke  
und Stadtwerke Landstuhl

Wasserversorgung in der gesamten Verbandsgemeinde Landstuhl
...................................................................................................Tel.: 06371/912250
Abwasserentsorgung in den Ortsgemeinden Bann, Hauptstuhl, 
Kindsbach, Mittelbrunn, Oberarnbach und der Sickingenstadt Land-
stuhl .........................................................................................Tel.: 06371/912250
Abwasserentsorgung in den Ortsgemeinden Krickenbach, Linden, 
Queidersbach, Schopp, Stelzenberg und Trippstadt (WVE Stadtent-
wässerung) ............................................................................ Tel.: 0631 / 3723-0

Rufbereitschaft  der Versorgungswerke
Stromversorgung in der gesamten Verbandsgemeinde Landstuhl
(Pfalzwerke Netz AG) .......................................................Tel.: 0800 / 7977777
Gastechnische Störungen in den Ortsgemeinden Krickenbach, 
Linden, Queidersbach, Schopp, Stelzenberg und Trippstadt Tel.: 
0800/8456789
Gastechnische Störungen in den Ortsgemeinden Bann und Haupt-
stuhl (Pfalzgas) ....................................................................Tel.: 0800/1003448
Gastechnische Störungen in Landstuhl und den Ortsgemeinden 
Kindsbach und Mittelbrunn ...........................................Tel.: 06371/912250

Naturerlebnisbad Landstuhl
Tel.: 06371/130571
Kaiserstraße 126, 66849 Landstuhl
Täglich von 11.00 - 19.00 Uhr geöffnet.
Eintrittskarten unter www.landstuhl.de

Warmfreibad Trippstadt
Am Schwimmbad, 67705 Trippstadt
Täglich von 11.00 - 19.00 Uhr geöffnet. 
Eintrittskarten unter  www. landstuhl.de

Sauna- und Wellnessanlage Cubo
Tickets können entweder für die Zeit von 10:00 Uhr bis 
15:00 Uhr oder von 16:00 Uhr bis 21:00 Uhr unter 
www.landstuhl.de gebucht werden.
Kontakt: Kaiserstraße 126, 66849 Landstuhl
E-Mail cubo@landstuhl.de

                     Telefon 0 63 71 - 13 05 71

Öffnungszeiten - Sprechstunden

geschlossen

geschlossen
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Corona-schnelltest-Zentren
in der Verbandsgemeinde Landstuhl

Landstuhl
donnerstag - samstag 10.00 - 18.00 Uhr, sonntag 12.00 Uhr - 17.00 Uhr
Alpentest Landstuhl by intervivos, Torfstraße 8, Landstuhl, Tel.: 089-21530-154
nach Vereinbarung
Apotheke auf der Atzel, Königsberger Str. 1, Landstuhl, Tel.: 06371-2296
montag - mittwoch 10.00 - 13.00 Uhr & 14.00 - 18.00 Uhr, 
donnerstag - samstag 10.00 - 13.00 Uhr & 14.00 - 20.00 Uhr
Corona Schnelltestzentrum Becker & Hammel. GbR, Am alten Markt, Landstuhl, 
Tel.: 0152-05760405
montag - samstag 9.00 - 16.30 Uhr
dm-drogeriemarkt GmbH + Co. KG, Torfstraße 2-4, Landstuhl
nach Vereinbarung
Praxis Dr. med. Bernd Klingel, Königsberger Str. 1, Landstuhl, Tel.: 06371-3372
Täglich 8.00 - 13.00 Uhr, montag,dienstag, donnerstag 16.00 - 18.00 Uhr

Praxis Dr. Rainer Schneider, Hauptstrasse 1b, Landstuhl, Tel.: 06371-2168schopp
auf anfrage
Eichen-Apotheke OHG, Hauptstraße 8, Schopp, Tel.: 06307-1237, E-Mail: eichen-apotheke-
schopp@t-online.de

Trippstadt
mittwoch 16.00 - 20.00 Uhr
Wanderheim Faselstall Firma Testeval, Hauptstr. 116, Trippstadt

der impfbus kommt:

Freitag, 17.09.
08:00 - 18:00 Uhr, Wochenmarkt vor der Stadthalle, Landstuhl, Kaiserstr. 39
Vor Ort bietet der Impfbus die Möglichkeit, ohne Anmeldung, durch Fachkräfte des Deutschen 
Roten Kreuzes geimpft zu werden. Zur Verfügung stehen die Vakazine von Biontech/Pfizer 
sowie von Johnson&Johnson. Der Impfbus führt auch ZWEITIMPFUNGEN durch!
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In den Ortsgemeinden und der Sickingenstadt sind alle Wahlräume 
zur Erleichterung der Teilnahme an der Wahl für behinderte und 
andere Menschen mit Mobilitätseinschränkungen barrierefrei einge-
richtet.
Im Wahlbezirk 1201 der Ortsgemeinde Schopp wird bei der Urnen-
wahl eine repräsentative Wahlstatistik durchgeführt. In diesem 
Wahllokal werden für wahlstatistische Auszählungen Stimmzettel 
verwendet, auf denen Geschlecht und Geburtsjahr (in sechs Grup-
pen) vermerkt sind. Das Verfahren ist nach dem „Gesetz über die allge-
meine und repräsentative Wahlstatistik bei der Wahl zum Deutschen 
Bundestag und bei der Wahl der Abgeordneten des Europäischen 
Parlaments aus der Bundesrepublik Deutschland“ (Wahlstatistikge-
setz - WStatG) vom 21. Mai 1999 (BGBl. I S. 1023), geändert durch 
Artikel 1a des Gesetzes vom 27. April 2013 (BGBl. I S. 962), zulässig.
Bei der Verwendung dieser Stimmzettel ist eine Verletzung des Wahl-
geheimnisses ausgeschlossen.
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der 
Zeit vom 30.08.2021 bis 03.09.2017 übersandt worden sind, sind der 
Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberech-
tigte zu wählen hat.
Die briefwahlvorstände für die bundestagswahl treten zur Ermitt-
lung des Briefwahlergebnisses um 10:00 Uhr in der Steinalbhalle, 
Schulstraße 7, 66851 Bann, B0105,
zuständig für die Ergebnisermittlung der Briefwahl von Bann, Mittel-
brunn und Oberarnbach
im Dorfgemeinschaftshaus „Altes Pfarrheim“, Kaiserstraße 77, 66862 
Kindsbach, B0305,
zuständig für die Ergebnisermittlung der Briefwahl von Kindsbach 
und Hauptstuhl
in der Grundschule „In der Au“, Turnhalle, Römerstraße 88, 66849 
Landstuhl, B0505,
zuständig für die Ergebnisermittlung der Briefwahl der Stimmbezirke 
Landstuhl 0501 und 0502
in der Theodor-Heuss-Grundschule, Turnhalle, Königsberger Straße 
9, 66849 Landstuhl, B0605,
zuständig für die Ergebnisermittlung der Briefwahl der Stimmbezirke 
Landstuhl 0601 und 0701
in der Kulturfabrik, Bergstraße 2, 66851 Linden, B0805,
zuständig für die Ergebnisermittlung der Briefwahl von Linden und 
Krickenbach
in der Mehrzweckhalle, Realschule Plus, Jahnstraße 23 b, 66851 Quei-
dersbach, B1105,
zuständig für die Ergebnisermittlung der Briefwahl von Queiders-
bach
in der Turn- und Festhalle, Hauptstraße 11 b, 67707 Schopp, B1205,
zuständig für die Ergebnisermittlung der Briefwahl von Schopp und 
Stelzenberg
in der Karlstalhalle, Auf der Steig 3, 67705 Trippstadt, B1405,
zuständig für die Ergebnisermittlung der Briefwahl von Trippstadt
zusammen.
3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks 
wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist.
Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und ihren Personalaus-
weis - Unionsbürger einen gültigen Identitätsausweis oder Reisepass 
- zur Wahl mitzubringen.
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden; ggf. 
wird die Wahlbenachrichtigung für eine etwaige Stichwahl an die 
Wahlberechtigten zurückgegeben.
4. Wahl zum Deutschen Bundestag
Gewählt wird mit amtlichen grauen Stimmzetteln. Jeder Wähler 
erhält bei Betreten des Wahlraumes einen Stimmzettel ausgehän-
digt.
Jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme.
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer
a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der 
Bewerber der zugelassenen Kreiswahlvorschläge unter Angabe der 
Partei, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch dieser, bei 
anderen Kreiswahlvorschlägen außerdem des Kennworts und rechts 
von dem Namen jedes Bewerbers einen Kreis für die Kennzeichnung,
b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeichnung 
der Parteien, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch die-
ser, und jeweils die Namen der ersten fünf Bewerber der zugelasse-
nen Landeslisten und links von der Parteibezeichnung einen Kreis für 
die Kennzeichnung.

Verbandsgemeinde

Öffentliche Bekanntmachungen

Verbundene Wahlbekanntmachung
1. Am Sonntag, dem 26. September 2021, findet die Wahl zum 20. 
Deutschen Bundestag und in der Gemeinde Schopp gleichzeitig die 
Wahl des Ortsbürgermeisters/der Ortsbürgermeisterin (Direktwahl) 
statt sowie eventuell eine Stichwahl zur Wahl des Ortsbürgermeis-
ters/der Ortsbürgermeisterin am 10. Oktober 2021
Die Wahl dauert von 8:00 bis 18:00 Uhr.
2. Die Ortsgemeinden Bann, Hauptstuhl, Kindsbach, Krickenbach, 
Linden, Mittelbrunn, Oberarnbach, Queidersbach, Schopp, Stelzen-
berg, Trippstadt sowie die Sickingenstadt Landstuhl bilden folgende 
Stimmbezirke:
bann
Die Gemeinde Bann bildet einen Stimmbezirk. Der Wahlraum für den 
Stimmbezirk 0101 wird in der Steinalbhalle, Schulstraße 7, 66851 
Bann, eingerichtet.
Hauptstuhl
Die Gemeinde Hauptstuhl bildet einen Stimmbezirk. Der Wahlraum 
für den Stimmbezirk 0201 wird in der Multifunktionshalle, Kaiser-
straße 39, 66851 Hauptstuhl, eingerichtet.
Kindsbach
Die Gemeinde Kindsbach bildet einen Stimmbezirk. Der Wahlraum 
für den Stimmbezirk 0301 wird in der Mehrzweckhalle, Marktstraße 
21, 66862 Kindsbach, eingerichtet.
Krickenbach
Die Gemeinde Krickenbach bildet einen Stimmbezirk. Der Wahlraum 
für den Stimmbezirk 0401 wird in der Mehrzweckhalle, Dorfwiesen 1, 
67706 Krickenbach, eingerichtet.
sickingenstadt Landstuhl
Die Sickingenstadt Landstuhl bildet vier Stimmbezirke. Die Wahl-
räume für die Stimmbezirke werden wie folgt eingerichtet:
Stimmbezirk 0501 Grundschule „In der Au“, Turnhalle, Römerstraße 
88, 66849 Landstuhl
Stimmbezirk 0502 Grundschule „In der Au“, Turnhalle, Römerstraße 
88, 66849 Landstuhl
Stimmbezirk 0601 Theodor-Heuss-Grundschule, Königsberger 
Straße 9, 66849 Landstuhl
Stimmbezirk 0701 Kindertagesstätte Melkerei, Bürgersaal, Auf der 
Pick 138, 66849 Landstuhl
Linden
Die Gemeinde Linden bildet einen Stimmbezirk. Der Wahlraum für 
den Stimmbezirk 0801 wird in der Kulturfabrik, Bergstraße 2, 66851 
Linden, eingerichtet
mittelbrunn
Die Gemeinde Mittelbrunn bildet einen Stimmbezirk. Der Wahlraum 
für den Stimmbezirk 0901 wird im Gemeindezentrum, Kirchenstraße 
17, 66851 Mittelbrunn, eingerichtet.
Oberarnbach
Die Gemeinde Oberarnbach bildet einen Stimmbezirk. Der Wahlraum 
für den Stimmbezirk 1001 wird in der Arnbachhalle, Hauptstraße 23, 
66851 Oberarnbach, eingerichtet.
Queidersbach
Die Gemeinde Queidersbach bildet einen Stimmbezirk. Der Wahl-
raum für den Stimmbezirk 1101 wird in der Mehrzweckhalle, Real-
schule Plus, Jahnstraße 23 b, 66851 Queidersbach, eingerichtet.
schopp
Die Gemeinde Schopp bildet einen Stimmbezirk. Der Wahlraum für 
den Stimmbezirk 1201 wird in der Turn- und Festhalle, Hauptstraße 
11 b, 67707 Schopp, eingerichtet.
stelzenberg
Die Gemeinde Stelzenberg bildet einen Stimmbezirk. Der Wahlraum 
für den Stimmbezirk 1301 wird im Mehrgenerationentreff, Kaisers-
lauterer Straße 3, 67705 Stelzenberg, eingerichtet.
Trippstadt
Die Gemeinde Trippstadt bildet einen Stimmbezirk. Der Wahlraum 
für den Stimmbezirk 1401 wird in der Karlstalhalle, Auf der Steig 3, 
67705 Trippstadt, eingerichtet.
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Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz entgegen 
der Wahlentscheidung des Wahlberechtigten oder ohne eine geäu-
ßerte Wahlentscheidung des Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. 
Der Versuch ist strafbar (§ 107 a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches).
bitte beachten sie:
Hygienekonzept für Wahlräume
Alle Personen müssen sich vor Betreten des Wahlraumes die Hände 
desinfizieren. Geeignete Desinfektionsspender werden bereitge-
stellt.
Der Zugang zu den Wahlräumen ist unter Einhaltung eines Mindest-
abstands von 1,5 Metern zu anderen Personen erlaubt (Abstandsge-
bot, § 2 Abs. 4 Satz 1 i. V. m. § 1 Abs. 2 der 24. CoBeLVO).
Es dürfen sich nur so viele Wahlberechtigte gleichzeitig in den Wahl-
räumen aufhalten, wie Stimmabgabemöglichkeiten (Wahlkabinen) 
vorhanden sind. Nach der Stimmabgabe sollten die Wahlberechtig-
ten den Wahlraum zügig verlassen, es sein denn, sie wollen die Wahl-
handlung beobachten.
Hinsichtlich der Verwendung von Schreibstiften für die Stimmab-
gabe gelten folgende Möglichkeiten:
Sie können zur Stimmabgabe einen eigenen, mitgebrachten Stift 
verwenden oder es wird Ihnen mit dem Stimmzettel ein Schreibstift 
ausgehändigt, den Sie anschließend mitnehmen können oder der 
anschließend entsorgt wird oder vor erneutem Gebrauch desinfiziert 
wird.
Personen, die die Wahl beobachten wollen, wird ein Freiraum im 
Wahlraum zugewiesen, der die Einhaltung eines Mindestabstands zu 
anderen Personen gewährleistet.
Bei öffentlichen Wahlen in Wahlräumen und deren unmittelbaren 
Zugängen gilt die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4 der Corona-
Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz mit der Maßgabe, dass 
eine medizinische Gesichtsmaske (OP-Maske) oder eine Maske der 
Standards KN95/N95 oder FFP2 oder eines vergleichbaren Standards 
zu tragen ist (§ 2 Abs. 4 Satz 3 der 24. CoBeLVO). Diese Verpflichtung 
gilt sowohl für die Mitglieder der Wahlvorstände als auch für die 
Wählerinnen und Wähler. Wer vorsätzlich oder fahrlässig die Masken-
pflicht nicht einhält, begeht eine Ordnungswidrigkeit (§ 24 Satz 1 Nr. 
10 der 24. CoBeLVO).
Sollte ein Stimmberechtigter sich weigern, eine entsprechende 
Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen und kann kein ärztliches Attest 
vorlegen, das ihn aus gesundheitlichen Gründen vom Tragen einer 
Gesichtsmaske befreit, so wird der Wahlvorstand von seinem Haus-
recht Gebrauch machen und den Zutritt zum Wahlraum verwehren. 
Der Wahlvorstand ist befugt, im Rahmen der Ausübung des Haus-
rechts das zuständige Ordnungsamt oder die örtliche Polizei anzu-
fordern. Sollte es Vertretern des zuständigen Ordnungsamtes oder 
der Polizeidienststellen nicht möglich sein, innerhalb angemessener 
Zeit ein Wahllokal aufzusuchen, um das Bußgeld unmittelbar zu ver-
hängen, kann der Wahlvorsteher ein kurzes Protokoll aufnehmen, in 
dem die persönlichen Daten des Stimmberechtigten aufgenommen 
werden und an die zuständige Bußgeldstelle des Landkreises weiter-
geleitet werden.
Personen, die eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen oder von dieser 
Pflicht durch ärztliches Attest nachweislich befreit sind, wird der 
Zugang zum Wahlraum auch bei leichten Symptomen einer Atem-
wegsinfektion (insbesondere Husten und Erkältungssymptome) 
nicht verwehrt.
Die Wahlberechtigten sind verpflichtet, bei der Feststellung ihrer 
Identität mitzuwirken. Soweit erforderlich, werden sie vor der Aus-
händigung des Stimmzettels aufgefordert, ihre Mund-Nasen-Bede-
ckung zur Identitätsfeststellung kurzfristig abzunehmen. Dabei ist 
der Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen im Raum befindli-
chen Personen einzuhalten. Den Wählern wird die Stimmabgabe 
solange verweigert, bis diese die zur Feststellung der Identität erfor-
derlichen Mitwirkungshandlungen nachgeholt haben.
Die Ergebnisermittlung ist öffentlich, jedermann hat Zutritt. Für die 
Wahlbeobachter und die Mitglieder des Wahlvorstandes gelten die 
oben genannten Regelungen. Der Zugang von Wahlbeobachtern 
wird nur beschränkt, wenn dadurch dauerhaft die Abstandsregelun-
gen nicht eingehalten werden können und dadurch der Wahlvor-
stand gesundheitlichen Risiken ausgesetzt würde.

Landstuhl, den 26. August 2021
Verbandsgemeindeverwaltung

gez. Dr. Degenhardt, Bürgermeister

Sonstige amtliche Mitteilungen

Der Wähler gibt
seine Erststimme in der Weise ab,
dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) durch 
ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig 
kenntlich macht, welchem Bewerber sie gelten soll,
und seine Zweitstimme in der Weise,
dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) durch 
ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig 
kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll.
Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahlrau-
mes oder in einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet und in 
der Weise gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe nicht erkennbar 
ist. In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden.
5. Kommunalwahl (Direktwahl)
Gleichzeitig mit der Bundestagswahl wird in der Ortsgemeinde 
Schoppdie Ortsbürgermeisterin/der Ortsbürgermeister gewählt.
Sind zur Wahl mehrere Wahlvorschläge zugelassen, erhalten die 
Wählerinnen und Wähler einen gelben stimmzettel, in dem unter 
angabe des jeweiligen Kennworts die bewerberinnen/bewer-
ber mit Familiennamen, Vornamen, beruf oder stand und ihre 
anschrift aufgeführt sind. die Wählerinnen und Wähler haben 
eine stimme. sie geben diese in der Weise ab, dass sie durch ein 
in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig 
kenntlich machen, welcher bewerberin/welchem bewerber sie 
ihre stimme geben wollen.
Erhält bei der Wahl keine Bewerberin/kein Bewerber mehr als die 
Hälfte der gültigen Stimmen, findet eine Stichwahl am sonntag, 
dem 10.10.2021, von 8 bis 18 Uhr statt.
Der Wähler faltet in der Wahlkabine den Stimmzettel entsprechend 
der Vorfaltung für jede Wahl so, dass bei der Stimmabgabe andere 
Personen nicht erkennen können, wie er gewählt hat, und legt den/
die Stimmzettel in die Wahlurne, sobald der Wahlvorsteher dies 
gestattet.
6. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung 
erfolgende Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im 
Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne 
Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist.
7. Wähler, die einen Wahlschein für die Bundestagswahl haben, kön-
nen an der Wahl im Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist,
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahl-
kreises oder
b) durch Briefwahl
teilnehmen.
Wähler, die einen Wahlschein für die Kommunalwahl haben, können 
an der Kommunalwahl nur durch Briefwahl teilnehmen.
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeinde-
behörde die Briefwahlunterlagen beschaffen. Der Wähler hat die 
wichtigen Hinweise und den Wegweiser für die Briefwahl auf den 
Merkblättern zu beachten, um im Wege der Briefwahl gültig zu wäh-
len.
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich insbesondere von der 
Gemeindebehörde einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen 
Stimmzettelumschlag und einen amtlichen Wahlbriefumschlag 
beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlos-
senen Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahl-
schein so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen 
Stelle zuleiten, dass er dort spätestens am Wahltage bis 18:00 Uhr 
eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abge-
geben werden.
8. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur 
persönlich ausüben.
Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer 
Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert ist, kann sich 
hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist 
auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahlberechtigten 
selbst getroffenen und geäu ßerten Wahlentscheidung beschränkt. 
Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einfluss-
nahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entschei-
dung des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein 
Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht (§ 14 Absatz 5 des Bun-
deswahlgesetzes).
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl 
herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis 
zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 



Amtsblatt der Verbandsgemeinde Landstuhl Seite 6 Ausgabe 37/2021 - Mittwoch, 15. September 2021

Stellenausschreibung
Die Verbandsgemeinde Landstuhl stellt zum nächstmöglichen Zeitpunkt für die Abteilung 4 - Bauen und Umwelt, Fachbereich Tiefbau

eine/n Bachelor/Master of Engineering (B.Eng.) im Fach Bauingenieurwesen bzw. vergleichbarer Studiengang
einer Diplom-Ingenieurin / eines Diplom-Ingenieurs

oder
eine/n Tiefbautechniker(in)/Tiefbaumeister(in)

ein.
Das Beschäftigungsverhältnis erfolgt unbefristet und grundsätzlich 
in Vollzeit (derzeit 39 Stunden wöchentlich). In darlegbaren Aus-
nahmefällen kann/können unter gewißen Umständen auch eine 
geringfügige, zeitlich befristete Reduzierung der Wochenarbeits-
zeit und/oder ggf. auch Homeoffice-Zeiten in geringerem Umfang 
in Betracht kommen.
Das Aufgabengebiet umfasst insbesondere:
• die Durchführung und Betreuung von Bau- und Unterhaltungs-

maßnahmen im Bereich Tiefbau (Straßen- und Wegebau, Frei-
anlagen, Stützmauern etc.);

• die Überwachung und Kontrolle der vertragsmäßigen Durch-
führung von Baumaßnahmen;

• die Erstellung von Kostenberechnungen und Ausschreibungs-
unterlagen;

• die Mitwirkung bei der Auftragsvergabe, der Bauvorbereitung 
und der Baustellenkoordinierung der Maßnahmen;

• die Erstellung von Leistungsverzeichnissen kleinerer Maßnahmen;
• die Abnahme und Qualitätskontrollen sowie die Rechnungs-

prüfungen.
Folgende fachliche und persönliche Qualifikationen erwarten wir:
• ein abgeschlossenes Studium im Studiengang Bauingenieurs-

wesen, möglichst mit Schwerpunkt Tiefbau;
• alternativ
• eine abgeschlossene Ausbildung/Fortbildung zum 

Tiefbautechniker(in)/Tiefbaumeister(in)
• Erfahrung im allgemeinen Tief- und Straßenbau;
• Kenntnisse in den einschlägigen Vorschriften des Erd- und Straßenbaus;
• Erfahrungen im Vergabewesen, der HOAI und des Vertrags-

rechts sind wünschenswert;
• den Besitz eines gültigen Führerscheins der Klasse B.
Nach der Einarbeitung erwarten wir eine selbstständige Projektbe-
arbeitung, beginnend mit der Grundlagenermittlung und Konzep-

terstellung über die Entwurfsphase bis zur Ausführung. Wir setzen 
die Fähigkeit voraus, eigenständig wie auch im Team interdiszipli-
när bzw. in Projekten zusammenzuarbeiten. Außerdem erwarten 
wir neben den genannten Voraussetzungen ein hohes Maß an 
Motivation, zeitlicher Flexibilität, Belastbarkeit und ein überzeu-
gendes positives Auftreten.
Das bieten wir:
• ein interessantes Aufgabengebiet, in dem Sie Leistungsbereit-

schaft, Kreativität sowie weitgehend selbstständiges und ver-
antwortungsbewusstes Handeln umsetzen können,

• einen mit moderner Technik ausgestatteten Arbeitsplatz,
• ständige Weiterbildung im Aufgabenbereich,
• eine Vergütung nach den Bestimmungen des TVöD, abhängig 

von den jeweiligen persönlichen Qualifikationsvoraussetzun-
gen, bis maximal Entgeltgruppe 10.

Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Qualifikation 
und Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Die Verbandsgemeinde Landstuhl gewährleistet die berufliche 
Gleichstellung von Frauen und Männern. Bewerbungen von Frauen 
sind daher ausdrücklich erwünscht.
Für fachliche Fragen steht Ihnen Herr Bauamtsleiter Heiko Westrich, 
Tel.: 06371/83-140 und für Personalfragen Herr Stephan Bizuga, Tel.: 
06371/83-217, gerne zur Verfügung.
Ihre schriftliche Bewerbung mit den üblichen Unterlagen senden 
Sie bitte bis spätestens 30. September 2021 an die

Verbandsgemeindeverwaltung Landstuhl
Abteilung 1, Fachbereich Personal und Organisation

Kaiserstraße 49, 66849 Landstuhl, per Email an bewerbung@land-
stuhl.de oder online unter www.landstuhl.de

Landstuhl, den 02.09.2021
gez. Dr. Peter Degenhardt, Bürgermeister



Amtsblatt der Verbandsgemeinde Landstuhl Seite 7 Ausgabe 37/2021 - Mittwoch, 15. September 2021

Märchennachmittag im Pfälzer Wald
Am Samstag, den 2. Oktober 2021 lade ich sie herzlich ein, zu 
einem gemütlichen Spaziergang entlang der Moosalb. Auf einem ca. 
2 km langen Weg zwischen dem Finsterbrunnertal und dem Unter-
hammer gibt es an 3-4 Stationen Märchen, Lieder und Geschichten 
für Kinder und Erwachsene. Dauer ca. 1,5 Stunden. (ohne Rückweg!)
Bitte an festes Schuhwerk und wettergemäße Kleidung denken, 
gerne auch eine Sitzunterlage mitbringen. Der Weg ist für Kinderwä-
gen nicht geeignet. Die Wanderung ist kostenlos. Für die Teilnahme 
bitte ich um einen Spendenbeitrag für die Menschen der Flutkata-
strophe im Ahrtal. Beginn: Um 13.30 Uhr am Parkplatz Naturfreun-
dehaus Finsterbrunnertal Oder um 15.30 Uhr am Parkplatz am 
Unterhammer, 67705 Trippstadt. Um Anmeldung wird gebeten!
Info und Anmeldung: Hiltrud Woll, Tel: 06371/15436 oder
HiltrudWoll@g-ig.de

Aus unserer Feuerwehr

Übungen unserer Wehreinheiten
Die Übungen unserer Wehreinhei-
ten finden wie folgt statt:

Aktive

Einheit Tag Uhrzeit/Ort
Bann Jeden Montag ab 19.00 Uhr, 

Feuerwache Bann
Hauptstuhl Jeden Mittwoch ab 19.00 Uhr, 

Feuerwache Hauptstuhl
Kindsbach Jeden Montag ab 19.00 Uhr, 

Feuerwache Kindsbach
Krickenbach Jeden Mittwoch ab 19.00 Uhr, 

Feuerwache Krickenbach
Landstuhl Jeden Dienstag ab 19.00 Uhr, 

Feuerwache Landstuhl
Linden Jeden Montag ab 18.30 Uhr, 

Feuerwache Linden
Mittelbrunn Jeden Mittwoch ab 19.00 Uhr, 

Feuerwache Mittelbrunn
Oberarnbach Jeden Mittwoch ab 18.30 Uhr, 

Feuerwache Oberarnbach
Queidersbach Jeden Montag ab 19.00 Uhr, 

Feuerwache Queidersbach
Schopp Jeden Mittwoch ab 18.30 Uhr,

Feuerwache Schopp
Stelzenberg Jeden Mittwoch ab 19.00 Uhr, 

Feuerwache Stelzenberg
Trippstadt Jeden Montag ab 20.00 Uhr, 

Feuerwache Trippstadt

Jugendfeuerwehren
Einheit Tag Uhrzeit/Ort
Kindsbach Jeden Freitag 18.00 - 20.00 Uhr, 

Feuerwache Kindsbach
Krickenbach Jeden Mittwoch 17.30 - 18.30 Uhr, 

Feuerwache Krickenbach
Landstuhl Jeden Freitag 18.00 - 20.00 Uhr,

Feuerwache Landstuhl
Linden Jeden Mittwoch ab 18.00 Uhr, Feuerwache Lin-

den
Queidersbach Jeden Mittwoch 18.00 - 20.00 Uhr, 

Feuerwache Queidersbach
Schopp Jeden Dienstag 17.30 - 19.30 Uhr, 

Feuerwache Schopp
Trippstadt Jeden Mittwoch 18.00 - 20.00 Uhr, 

Feuerwache Trippstadt

Bambinifeuerwehr
Einheit Tag Uhrzeit/Ort
Queidersbach Jeden Mittwoch 18.00 - 19.00 Uhr, 

Feuerwache Queidersbach

Der Einreicher ist für die vom ihm an das Amtsblatt zur Veröffentli-
chung eingereichten Inhalte selbst verantwortlich. Der Einreicher 
stellt die Verbandsgemeinde Landstuhl von allen Ansprüchen 
frei, die Dritte gegen die Verbandsgemeinde Landstuhl wegen 
der Verletzung eigener Rechte durch Inhalte des Einreichers 
geltend machen. Im Falle einer erfolgreichen Inanspruchnahme 
durch Dritte ist der Einreicher zum Ersatz des Schadens verpflich-
tet, der der Verbandsgemeinde Landstuhl dadurch entsteht.
 Dazu zählen auch Kosten der Rechtsverfolgung.

Tourist-Information

Tourist-Informationen  
der Verbandsgemeinde Landstuhl  

und Luftkurort Trippstadt

Mountainbikepark Pfälzerwald e.V.
Hauptstraße 22, 67705 Trippstadt
Tel.: 06306/99 23 961
info@mountainbikepark-pfaelzerwald.de,
www.mountainbikepark-pfaelzerwald.de

Tourist-Information der Verbandsge-
meinde Landstuhl

Geschäftsstelle Zentrum Pfälzerwald  
Touristik
Hauptstraße 3a, 66849 Landstuhl
Tel.: 06371/13 000 12
tourismus@vglandstuhl.de
www.landstuhl.de

Öffnungszeiten:
Mo-Sa.: 9.00 -12.00 Uhr
Mo, Di, Do, Fr.: 13.00 - 16.00 Uhr

Tourist-Information Luftkurort Trippstadt
Hauptstraße 26, 67705 Trippstadt
Tel.: 06306/3 41, Fax: 06306/15 29
info@trippstadt.de, www.trippstadt.de
Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. 8.00 Uhr - 12.00 Uhr und 14.00 Uhr - 16.00 Uhr

LAG Pfälzerwald plus
Projekt des Monats - September: „Zirkuswagen als Übernach-
tungsmöglichkeit“
Im Monat September möchten wir Ihnen wieder ein tolles Projekt 
vorstellen, welches insbesondere den Tourismus in der Region prägt 
und ein innovatives Ausflugs- und Übernachtungsziel für die ganze 
Familie darstellt. Auf dem schönen Campingplatz mit anliegendem 
Badesee im idyllischen Moosalbtal erwartet Gäste ein etwas anderes 
Campingerlebnis. Mithilfe der Förderung im Rahmen des Regional-
budgets wurden zwei Zirkuswagen als Übernachtungsmöglichkei-
ten erworben.. Diese sind mit bis zu 4 Schlafgelegenheiten und einer 
kleinen Küchenzeile ausgestattet Zum Ausruhen nach anstrengen-
den Wandertagen steht eine möblierte Terrasse für die Gäste bereit, 
sodass alles zur Verfügung steht, was das Camperherz begehrt.
Der Campingplatz fügt sich in eine interessante Landschaft mit indi-
viduellen Wanderrouten und Aussichtspunkten ein: so erlangt man 
z.B. auf dem bekannten Moosalbwanderweg einen historischen 
Überblick über die Eisenverarbeitung im Karlstal. Nach einer Rast im 
Naturfreundehaus Finsterbrunnertal kann ein weiteres Highlight für 
Groß und Klein, die nahegelegene kleine Alpakafarm „Alpakas vom 
Teufelstal“ in Horbach erkundet werden. Bereits seit letztem Sommer 
bieten die Zirkuswagen eine interessante und spannende Alterna-
tive zum klassischen Campingurlaub. Die Bruttogesamtkosten des 
Projektes beliefen sich auf etwa 14.870 € Im Rahmen des Regional-
budgets erhielt der Moosalbtaler Blasmusikverein als Betreiber des 
Campingplatzes eine Förderung von 9.372 €.
Na, inspiriert? Wenn auch Sie eine tolle Projektidee haben: wenden 
Sie sich bitte an die Geschäftsstelle der LAG. Das Regionalmanage-
ment berät Sie gerne und unterstützt Sie bei der Beantragung!
Kontaktdaten und weitere Infos unter www.pfaelzerwaldplus.de
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geisterte Schülerinnen und Schüler erhalten so eine Möglichkeit 
alle 14 Tage freitags in der siebten und achten Stunde Erfahrungen 
mit außerunterrichtlichen Sportangeboten zu sammeln. Ziel ist es 
den Kindern unterschiedliche Sportarten sowie die Vielseitigkeit 
des Sports zu vermitteln und Ihnen Einblicke in die Vereinsarbeit zu 
ermöglichen.
Begonnen wurde in diesem Schuljahr mit dem Leichtathletikange-
bot der LLG Landstuhl. Unter fachkundiger Anleitung der Übungs-
leiterin Katja Majer und dem Übungsleiter und Sportstudent Lucas 
Bambach wurden zentrale motorische Fähigkeiten spielerisch ver-
packt und in Disziplinen der Leichtathletik hineingeschnuppert. Für 
den Winter haben die aqua kids bereits ein Schwimmangebot in Aus-
sicht gestellt und 2022 dürfen sich die Kinder auf weitere sportliche 
Erlebnisse auf dem Tennisplatz des TC Landstuhl sowie in der Sport-
halle mit dem TT Sickingen freuen. Darüber hinaus freuen wir uns 
über jede weitere Kooperation und dürfen beispielsweise die loka-
len Fußballvereine und den TSC Landstuhl zu unseren langjährigen 
Kooperationspartnern zählen.
Wir freuen uns bereits auf die noch folgenden Angebote und hof-
fen so vielen unserer Orientierungsstufenschüler eine sportliche 
Abwechslung im Schulalltag bieten oder sogar ein künftiges sport-
liches Hobby aufzeigen zu können.

Schülerinnen und Schüler des Sportförderkurses im Sportangebot der 
LLG Landstuhl (Leichtathletik)

Bürger und ihre Umwelt

Aus unseren Schulen

Grundschule Queidersbach
Auszeichnung als „MINT-freundliche Schule“

Am 1. September 2021 wurde unsere 
Grundschule offiziell als „MINT-freundliche 
Schule“ geehrt. Damit sind wir eine von fünf 
Schulen in Rheinland-Pfalz, die diese Aus-
zeichnung in diesem Jahr erstmals erhalten 

haben. Hierfür wurde unser schuleigenes MINT-Konzept geprüft und 
als überdurchschnittlich gut bis vorbildhaft bewertet. Über diese 
Ehrung, die unter der Schirmherrschaft von Bildungsministerin Dr. 
Stefanie Hubig und der Kultusministerkonferenz (KMK) steht, sind 
wir sehr stolz.
Seit vielen Jahren ist es uns ein wichtiges Anliegen, unsere Schülerin-
nen und Schüler hinsichtlich ihrer MINT-Kompetenzen handlungsori-
entiert zu fördern und neue Perspektiven für die Zukunft zu eröffnen. 
Dabei steht das Kind als individuelle Persönlichkeit im Mittelpunkt 
unserer erzieherischen und unterrichtlichen Arbeit, für welches wir 
handlungsorientierte Zugänge zu Lerninhalten unserer modernen 
Welt schaffen wollen, um eine nachhaltige Bildung zu entwickeln. 
Die MINT-Fächer und die digitale Bildung spielen für uns dabei eine 
wesentliche Rolle.
MINT setzt sich zusammen aus den Bereichen Mathematik, Informa-
tik, Naturwissenschaften und Technik.
Unsere Schülerinnen und Schüler dürfen im Rahmen unseres MINT-
Konzepts entdecken und forschen und entwickeln dabei Fähigkei-
ten, die ihr kreatives, erfinderisches und kritisches Denken fördern. 
Wir Lehrkräfte begleiten die Kinder dabei, mathematische, naturwis-
senschaftliche und technische Zusammenhänge zu erfahren, ken-
nenzulernen und selbstständig auszuprobieren und machen so erste 
naturwissenschaftliche Zusammenhänge erfahr- und erlebbar.
Wir freuen uns auch weiterhin mit den Kindern zu forschen und zu 
entdecken.

Ehrung als „Digitale Schule“

Die Digitalisierung im schulischen Bereich 
schreitet immer weiter voran.
Dass wir hier als Schule sehr gut aufgestellt 
sind, wurde uns zu Beginn des Schuljahres 
bescheinigt. Im Rahmen der Bewerbung 

als „digitale Schule“ erhielt unser digitales Schulprofil anhand eines 
festgelegten Kriterienkatalogs in insgesamt fünf Teilbereichen sehr 
gute Resonanz. Unser Engagement und die kontinuierliche Umset-
zung der KMK-Strategie „Bildung in der digitalen Welt“ wurde aner-
kannt und belohnt: Seit diesem Schuljahr dürfen wir uns, als eine 
von sieben Schule in Rheinland-Pfalz, erstmals als „Digitale Schule“ 
bezeichnen. Wir sind sehr stolz über diese Auszeichnung, die unter 
Schirmherrschaft der Beauftragten der Bundesregierung für Digitali-
sierung, Staatsministerin Dorothee Bär, steht.
In unserer Grundschule spielt die digitale Bildung seit vielen Jahren 
eine zentrale Rolle. Sowohl am Schulvormittag, als auch im Rahmen 
des Ganztagsangebots, werden unterschiedliche Kompetenzen 
unserer Schülerinnen und Schüler im Bereich der digitalen Bildung 
gefördert und gestärkt.
Wir freuen uns auch weiterhin mit unseren Schülerinnen und Schü-
lern in die Welt der Medien einzutauchen, sowie gemeinsam einen 
zeitgemäßen und abwechslungsreichen Unterricht zu erleben.

4. Sportförderkurs am Sickingen-
Gymnasium

Über 40 Fünftklässler nutzen im Schuljahr 21/22 die Angebote 
der regionalen Sportvereine
Nachdem uns die Corona-Pandemie nochmals zeigte, wie zentral 
Bewegung im Alltag von Kindern und Jugendlichen ist und insbe-
sondere die Jugendarbeit der Vereine aktuell sehr unter den Auswir-
kungen der Corona-Pandemie zu kämpfen hat, entschied man sich 
am Sickingen-Gymnasium den Sportförderkurs in die vierte Runde 
starten zu lassen. Im Rahmen der Möglichkeiten, gemäß des aktuell 
gültigen Hygieneplans für Schulen, schnuppern über 40 Schülerin-
nen und Schüler der Orientierungsstufe in aufeinander folgenden 
Zeitintervallen in die Angebote regionaler Sportvereine. Sportbe-

Öffnungszeiten 
Grünabfallsammelstellen

Bann
April bis November
Mittwoch & Freitag, 17.00 - 19.00 Uhr
Samstag, 13.00 - 17.00 Uhr

Hauptstuhl
April bis November
Freitag, 14.00 bis 18.00 Uhr
Samstag, 12.00 bis 17.00 Uhr

Kindsbach
April bis November
Donnerstag, 17.00 - 19.00 Uhr
Freitag, 15.00 - 17.00 Uhr
Samstag, 13.00 - 17.00 Uhr

Landstuhl
April bis November
Dienstag, 17.00 - 20.00 Uhr
Freitag, 14.00 - 18.00 Uhr
Samstag, 10.00 - 16.00 Uhr

Mittelbrunn
ganzjährig geöffnet

Oberarnbach
ganzjährig geöffnet

Schopp
ganzjährig geöffnet
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Privatwaldbetreuer Daniel Büffel
Landesforsten Rheinland-Pfalz
Rufnummer: 0152-28850995
E-Mail: daniel.bueffel@wald-rlp.de
Zurzeit findet keine Sprechstunde in Hermersberg statt.

Öffentliche Bekanntmachungen

Satzung zur 1. Änderung der Satzung
für die Erhebung der Hundesteuer der 
Ortsgemeinde Bann vom 30.08.2021

Der Ortsgemeinderat Bann hat auf Grund des § 24 Gemeindeord-
nung (GemO) und der §§ 2 und 5 Abs. 3 des Kommunalabgaben-
gesetzes (KAG), in den jeweils gültigen Fassungen, die folgende 
Satzung beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird:

Artikel 1
§ 5 Absatz 4 erhält die Ergänzung „oder diesem Typ“
§ 6 Absatz 2: Änderung der Fälligkeit vom 01.07. eines Jahres auf vier-
teljährliche Zahlung am 15. Februar, am 15. Mai, 15. August und 15. 
November mit jeweils einem Viertel des Jahresbetrages
Beträgt die Steuer weniger als 60 €, ist jeweils die Hälfte der Steuer 
am 15. Februar und am 15. August fällig.
§ 6 Absatz 4: Änderung, dass der Steuerschuldner auf Antrag die 
Hundesteuer abweichend von Abs. 2 am 1. Juli in einem Jahresbe-
trag entrichten kann.
§ 7 Absatz 1 Nr. 8: Jagdhunden, welche ihre jagdliche Brauchbarkeit 
gemäß der Prüfungsordnung zur Feststellung der Brauchbarkeit von 
Jagdhunden (des LJV Rheinland-Pfalz im Sinne des § 36 Abs. 2 Lan-
desjagdgesetz in der jeweils gültigen Fassung) nachgewiesen haben 
und deren Halter im Besitz eines gültigen deutschen Jagdscheins 
sind.

Artikel 2
Diese Satzung tritt am 01.01.2022 in Kraft.

Bann, 30.08.2021
gez. Mees, Ortsbürgermeister

1. Änderung der Satzung für die Erhebung der Hundesteuer der 
Ortsgemeinde Bann vom 30.08.2021
Hinweis:
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten der Gemeindeordnung oder aufgrund dieses Gesetzes zustande 
gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von 
Anfang gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 

Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den 
Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung von Verfah-
rens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemein-
deverwaltung Landstuhl, Kaiserstr. 49, 66849 Landstuhl unter 
Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen 
soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so 
kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese 
Verletzung geltend machen.
Hinweis gemäß § 27a VwVfG
Die o. a. öffentliche bzw. ortsübliche Bekanntmachung ist im Internet 
auf unserer Homepage unter der Adresse www.landstuhl.de abruf-
bar.

Landstuhl, den 10.09.2021
gez. Dr. Degenhardt, Bürgermeister

Satzung über die Festsetzung der 
Hebesätze der Ortsgemeinde Bann

(Hebesatzsatzung)
vom 30.08.2021

Aufgrund des § 24 Gemeindeordnung, in der Fassung der Bekannt-
machung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch 
Artikel 11 des Gesetzes vom 28. September 2010 (GVBl. S. 280), des 
§ 25 Grundsteuergesetz vom 07.08.1973 (BGBl. I S.965), zuletzt geän-
dert durch Artikel 38 des Gesetzes vom 19.12.2008 (BGBl. I S. 2794), 
des § 16 Gewerbesteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung 

Öffnungszeiten 
Grünabfallsammelstellen

Trippstadt
Juni - Oktober
Mittwoch, 16.00 - 19.00 Uhr
Freitag, 14.00 - 17.00 Uhr
Samstag, 11.00 - 17.00 Uhr

Queidersbach/Linden/Krickenbach
April bis Oktober
Dienstag, 16.00 bis 19.00 Uhr
Freitag, 15.00 bis 19.00 Uhr
Samstag, 10.00 bis 16.00 Uhr

Müllabfuhrtermine
für die 38. Kalenderwoche 2021

Sickingenstadt Landstuhl

-Stadtteil Atzel-

Sickingenstadt Landstuhl

-Stadtteil Melkerei- 

Landstuhl Stadt Bezirk 2 Dienstag 21. Sep 21 Restmülltonne 

Gelber Sack

Gemeinde Stelzenberg

Breitenau / Maudensteig

Gemeinde Trippstadt

Langensohl

Gemeinde Trippstadt

Neuhöfertal, Meiserthal

Gemeinde Trippstadt

 Wilensteinerhof

Gemeinde Oberarnbach Montag 20. Sep 21 Restmülltonne 

Gelber Sack

Restmülltonne 

Gelber Sack

Dienstag 21. Sep 21 Restmülltonne 

Gelber Sack

Gemeinde Mittelbrunn Montag 20. Sep 21 Restmülltonne 

Gelber Sack

Gemeinde  Bann Donnerstag 23. Sep 21 Restmülltonne 

Gelber Sack

Gemeinde Hauptstuhl Freitag 24. Sep 21 Biotonne

Gemeinde Kindsbach Dienstag 21. Sep 21 Restmülltonne 

Gelber Sack

Dienstag 21. Sep 21

Gemeinde Krickenbach Donnerstag 23. Sep 21 Restmülltonne 

Gelber Sack

Gemeinde Linden Donnerstag 23. Sep 21 Restmülltonne 

Gelber Sack

Landstuhl Stadt Bezirk 1 Dienstag Restmülltonne 

Gelber Sack

21. Sep 21

Gemeinde Queidersbach Donnerstag 23. Sep 21 Restmülltonne 

Gelber Sack

Gemeinde Schopp Donnerstag 23. Sep 21 Restmülltonne 

Gelber Sack

Restmülltonne 

Gelber Sack

Donnerstag 23. Sep 21

Gemeinde Stelzenberg Donnerstag 23. Sep 21 Restmülltonne 

Gelber Sack

Donnerstag 23. Sep 21 Restmülltonne 

Gelber Sack

Mittwoch 22. Sep 21 Biotonne

Gemeinde Trippstadt Mittwoch 22. Sep 21

Restmülltonne 

Gelber Sack

Biotonne

Donnerstag 23. Sep 21

Abfuhrregelung in Wochen mit Feiertag: Fällt der Abfuhrtermin auf 
einen Feiertag, so verschiebt sich diese Abfuhr auf den nächsten oder 
übernächsten Werktag. Alle in der gleichen Woche auf den Feiertag 
folgenden Abfuhren werden entweder am regulären Abfuhrtag oder 
am darauffolgenden Werktag durchgeführt. Somit kann auch sams-
tags nachgefahren werden.

Bann

Ortsbürgermeister stephan mees
Sprechstunde nur nach Terminvereinbarung
E-Mail: info@bann.de
www.bann.de

Ruftaxi in Bann
Nur samstags und sonntags nach Landstuhl
Tel.: 0170/4752835
Bestellung 1 Stunde vor Fahrtbeginn
VRN Wabentarif
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vom 15.10.2002 (BGBl. I S. 4167), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 08.12.2010 (BGBl. I S. 1768) und des § 4 Kommunalab-
gabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 15. Februar 2011 (GVBl. S. 25), jeweils in der derzeit gülti-
gen Fassung, hat der Gemeinderat der Ortsgemeinde Bann in seiner 
Sitzung am 30.08.2021 folgende Hebesatzsatzung beschlossen:

§ 1
Steuersätze der Realsteuern und der Hundesteuer

Die Hebesätze für die Grundsteuern, für die Gewerbesteuer und die 
Hundesteuer werden für das Gebiet der Ortsgemeinde Bann wie 
folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer
1.1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe

(Grundsteuer A)
465 v. H.

1.2. für die Grundstücke (Grundsteuer B) 465 v. H.
2. Gewerbesteuer 400 v. H.
3. Hundesteuer
3.1. für den ersten Hund 48 €
3.2. für den zweiten Hund 60 €
3.3. für jeden weiteren Hund 72 €
3.4. für gefährliche Hunde 252 €

§ 2
In-Krafttreten

Diese Satzung tritt zum 01. Januar 2022 in Kraft, gleichzeitig tritt die 
Hebesatzsatzung vom 19. Dezember 2016 außer Kraft.

Bann, 30.08.2021
gez. Stephan Mees, Ortsbürgermeister

1. Änderung der Satzung für die Erhebung der Hundesteuer der 
Ortsgemeinde Bann vom 30.08.2021
Hinweis:
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten der Gemeindeordnung oder aufgrund dieses Gesetzes zustande 
gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von 
Anfang gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 

Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den 
Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung von Verfah-
rens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemein-
deverwaltung Landstuhl, Kaiserstr. 49, 66849 Landstuhl unter 
Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen 
soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so 
kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese 
Verletzung geltend machen.
Hinweis gemäß § 27a VwVfG
Die o. a. öffentliche bzw. ortsübliche Bekanntmachung ist im Internet 
auf unserer Homepage unter der Adresse www.landstuhl.de abruf-
bar.

Landstuhl, den 10.09.2021
gez. Dr. Degenhardt, Bürgermeister

Sonstige amtliche Mitteilungen

Traditioneller Frühschoppen 
mit den Vereinsvertretern

Die Vorsitzenden der Bännjer Vereine wurden zum alljährlichen 
gemeinsamen Frühschoppen am Sonntag vor der Kerb mit dem 
Gemeinderat und der Gemeindespitze eingeladen. Das Treffen fin-
det am Sonntag, dem 19. September 2021 ab 11:00 Uhr auf dem 
Vorplatz am Haus der Vereine statt.

AUFGEPASST!
Jetzt auf meinwittich.de anmelden und 

Bürgerreporter werden.

Hauptstuhl
Ortsbürgermeister gerald Frank bosch
Sprechstunde nur nach Terminvereinbarung
Tel. 0171  2029305

Sonstige amtliche Mitteilungen

Manöver/Übungen der Bundeswehr
Das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleis-
tungen der Bundeswehr Wiesbaden hat mitgeteilt, dass vom 
06.09.2021-10.09.2021 und 13.09.2021-17.09.2021 eine Übung 
der Bundeswehr durchgeführt werden soll, bei der auch das Gebiet 
der Verbandsgemeinde Landstuhl betroffen ist.
Nähere Angaben zur Übung:
Art und Name der Übung: ARTEP
Leitung: 4./FschJgRgt 26
Übungsraum: Hauptstuhl
Truppenstärke: 30 Soldaten
Radfahrzeuge: 9
Kettenfahrzeuge: 0
Erdarbeiten: nein
Einsatz von Übungsmunition
und Handnebel: ja
Entschädigungsansprüche für eventuelle Übungsschäden an Privat-
eigentum, sind bei der Verbandsgemeindeverwaltung Landstuhl, 
Rathaus, Zimmer 16, anzumelden.

Landstuhl, den 19.07.2021
Verbandsgemeindeverwaltung

-Örtliche Ordnungsbehörde-

Kindsbach
Ortsbürgermeister Knut böhlke 
Sprechstunde dienstags von 17.00 - 18.00 Uhr und 
nach Vereinbarung im Alten Pfarrheim, Kaiserstr. 77 
www.kindsbach.de 

Schüler- und Seniorentisch der 
Gemeinde Kindsbach

Montag - Freitag in der Zeit von 11.45 - 14.00 Uhr im Alten Pfarr-
heim; Anmeldung von Montag bis Freitag unter: 0173/4056700

Sonstige amtliche Mitteilungen

Erzählkaffee und Spielstube
Unter der Leitung von Gertrud Schumann findet jeweils donners-
tags zwischen 15.00 Uhr und 17.00 Uhr der Erzählkaffee statt. 
Geimpfte, genesene oder getestete Senioren, die nicht alleine zu 
Hause sitzen wollen, sind herzlich ins Alte Pfarrheim eingeladen. 
Die Hygienevorschriften sind zu beachten.

Hinweis: Corona-Krise

Für den Fall, dass Ihr Mitteilungsblatt wegen des 
Corona-Virus´ nicht oder nur eingeschränkt her-
gestellt oder verteilt werden kann, haben wir alle 
Inhalte online freigeschaltet.

Das Team der LINUS WITTICH Medien KG

Nutzen Sie die Möglichkeit unter: ol.wittich.de 
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Kerwe in Kindsbach 2021
Kerwe in Kindsbach: sicher und doch ausgelassen

Eine sehr stimmungsvolle Kerwe konnte am letzten Augustwochenende in Kindsbach in der Neuen Dorfmitte gefeiert werden. Auf-
grund der Corona-Situation mussten zahlreiche Auflagen erfüllt werden. So gab es kein Festzelt und die Besucherzahl war begrenzt. 
Trotzdem konnten die Kindsbacherinnen und Kindsbacher sowie auch zahlreiche Gäste eine stimmungsvolle Kerwe feiern und die 
Dorfgemeinschaft nach langer Zeit wieder pflegen. Der von der Ortsgemeinde engagierte Sicherheitsdienst verrichtete seine Arbeit 
unaufgeregt und zuverlässig, sodass es keinerlei Probleme gab.
Dank an alle Schausteller, die Kolpingkapelle, den Fußballverein und den Feuerwehrverein, die die Auflagen akzeptierten und mit ihren 
Angeboten für eine attraktive Kerwe sorgten. Ein großes Dankeschön an die Straußjugend, die in sehr sympathischer Art und Weise 
und trotz widriger Umstände zum Gelingen der Kerwe beigetragen hat.
Auch der Kolpingsfamilie, der Kolpingkapelle und der Gemeindereferentin Frau Meyer-Kuhn sei für die Organisation und Durchfüh-
rung des schönen Gottesdienstes auf dem Kerweplatz gedankt.
Vielen Dank auch an alle Anlieger für Ihr Verständnis.

Knut Böhlke
Ortsbürgermeister
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Mittagstisch für Senioren in Kindsbach
Montag bis Freitag von 11.45 Uhr bis 14.00 Uhr im Alten 
Pfarrheim Kindsbach
Anmeldung von Montag bis Freitag unter 0173/4056700. Das 
Essen kann nicht geliefert werden.
Speiseplan vom 20. September bis 24. September 2021
Montag 20.09.2021: Paprika Gulasch (S oder G) ungarischer Art, 
Kartoffeln, Karottensalat mit Cremesauce, Obst
Dienstag 21.09.2021: Geschnetzeltes (G) Toskana Art, Pasta, 
Mozzarella, Fruchtjoghurt
Mittwoch 22.09.2021: Kabeljaufilet skandinavische Art, Reis, 
Ayvar Dipp, Gurkensalat, Quarkspeise
Donnerstag 23.09.2021: Gyros (G) griechische Art, Pommes, 
Tzatziki, Weißkrautsalat, Obst
Freitag 24.08.2021: Fleischklopse (G), braue Sauce, Püree, Sau-
erkraut, Milchreis

Knut Böhlke, Ortsbürgermeister

Krickenbach

Ortsbürgermeister Uwe Vatter
Sprechstunde nur nach Terminvereinbarung. 
E-Mail: info@uwe-vatter.de, Tel.: 06307 993666
www.krickenbach.de

Sonstige amtliche Mitteilungen

Forstamt Kaiserslautern
- Privatwaldbetreuungsrevier Sickingen -

Zuständig für den Privatwald der Gemarkungen Linden, Krickenbach 
und Queidersbach
Revierleiter: Daniel Büffel, Tel. 0152-28850995
E-Mail: daniel.bueffel@wald-rlp.de
Zurzeit findet keine Sprechstunde in Hermersberg statt.

AUFGEPASST!
Jetzt auf meinwittich.de anmelden und Bürgerreporter werden.
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arbeitseinsätze gemeinde Krickenbach
Aufgrund des stark verregneten Sommers kam es dieses Jahr zu extrem hohem Unkraut- und Grasbewuchs.
An allen Ecken und Kanten sprießt es und seitens der Gemeinde sind wir dem Rückschnitt kaum nachgekommen.
Deshalb hat die Gemeinde zu zwei großen Arbeitseinsätzen in den letzten Wochen aufgerufen.
Insbesondere der Friedhof und der Dorfplatz waren stark betroffen.
Bei den Arbeitseinsätzen waren dabei:
Norbert Buck, Winfried Rohden, Andreas und Mathis Pecho, Tobias Mierzwiack, Henry und Luke Ming, Frank und Lion Appel, Michael 
Krob, Timo-, Christina-, Regina u. Uwe Vatter
Dank an alle Helfer*innen die sich engagiert und mit großer Tatkraft ans Werk gemacht hatten um die Flächen wieder ansehnlich herzu-
richten. Am Spielplatz wurden hierbei auch noch die Hölzer des Wasserspiels von der Zimmerei Ming ausgetauscht.
Wir würden uns sehr freuen, wenn sich bei künftigen Arbeitseinsätzen wieder viele Bürger*innen von Krickenbach angesprochen und 
mitwirken könnten. Der nächste Arbeitseinsatz ist schon in Planung und wird in Kürze stattfinden.

Uwe Vatter, Ortsbürgermeister
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Öffentliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung
Die Mitglieder des Werksausschusses der Sickingenstadt Landstuhl 
wurden zu einer Sitzung eingeladen auf Mittwoch, den 22.09.2021, 
18:30 Uhr, im großen Sitzungssaal des Rathauses, Kaiserstr. 49, 
66849 Landstuhl.
Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1 Schlussbesprechung und Feststellung der Jahresrechnung 

2017 der Stadtwerke
2 Schlussbesprechung und Feststellung der Jahresrechnung 

2018 der Stadtwerke
3 Änderung der Fernwärmeversorgungssatzung
4 Entscheidung über die Versorgung des Bildschacher Hofes in 

Landstuhl mit Erdgas
5 Verschiedenes - Anfragen und Mitteilungen
5.1 Anfragen gem. § 19 der Geschäftsordnung
5.2 Mitteilungen der Verwaltung

Landstuhl, den 10.09.2021
Im Original gezeichnet

Hersina, Stadtbürgermeister

Bekanntmachung
Die Mitglieder des Hauptausschusses der Sickingenstadt Landstuhl 
wurden zu einer Sitzung eingeladen auf Dienstag, den 21.09.2021, 
18:30 Uhr, in die Stadthalle, Kaiserstraße 39, 66849 Landstuhl.
Zur Gewährleistung des Gesundheitsschutzes kann die Zuschauer-
zahl beschränkt werden. Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung 
wird dringend empfohlen.
Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1 Nachwahlen in den Ausschüssen
2 Unterrichtung des Stadtrates über Verträge gemäß § 33 

GemO für 2020
3 Widmung der Fabrikstraße
4 Widmung der Königstraße
5 Widmung der Jahnstraße
6 Widmung der Straße „Am Berg“
7 Widmung der Straße „Im Frankenthal“
8 Widmung der Philipp-Fauth-Straße
9 Neugestaltung Martin-Butzer-Platz - Vergabe von Planungs-

leistungen
10 Prot. Kindertagesstätte „Janusz Korczak“ Landstuhl - Antrag 

auf Bezuschussung einer Sanierungsmaßnahme
11 Anfrage des Lions Club Landstuhl zur kostenfreien Nutzung 

der Stadthalle
12 Antrag der CDU-Fraktion zur Einführung von Stadtsponsoring 

in der Sickingenstadt Landstuhl
13 Verschiedenes - Anfragen und Mitteilungen
13.1 Anfragen gem. § 19 der Geschäftsordnung (vorsorglich)
13.2 Mitteilungen der Verwaltung
Nicht öffentlicher Teil
14 Ankauf von Grundstücksflächen
15 Erwerb eines Grundstücks
16 Erbbaugrundstück Beethovenstraße
17 Stadtumbau, Förderung einer Privatmaßnahme, Abschluss 

einer Modernisierungsvereinbarung
18 Neubau von Lärmschutzwänden, Einverständniserklärung
19 Weitere Anmietung Lagerhalle Schloßstraße 12

hier: Aufhebung der Kündigung vom 12.03.2020
20 Verschiedenes - Anfragen und Mitteilungen
20.1 Anfragen gem. § 19 der Geschäftsordnung (vorsorglich)
20.2 Mitteilungen der Verwaltung

Landstuhl, den 10.09.2021
gez. Hersina, Stadtbürgermeister

Sickingenstadt Landstuhl
stadtbürgermeister ralf Hersina
Sprechstunden nach Vereinbarung
Tel. 06371 83112
E-Mail:  ralf.hersina@landstuhl.de
www.landstuhl.de

Stadtbücherei der Sickingenstadt 
Landstuhl

Bücher, Tonies, Tiptois und vieles mehr...
Tel.: 06371 14652
Internet: www.stadtbuecherei.landstuhl.de
E-Mail: stadtbuecherei@landstuhl.de

Mediensuche online
Leserkonto

Onleihe Rheinlandpfalz

Filme kostenlos streamen

Musik-Streaming
Downloads

Bilder leihen wie Bücher!
Gemälde, Zeichnungen
Tel.: 06371 1300880

Internet: www.artothek.landstuhl.de
E-Mail: artothek@landstuhl.de
Im Bürgerhaus, Hauptstr. 3 a in 66849 Landstuhl
Öffnungszeiten:
Dienstag: 14.00 – 17.00 Uhr
Mittwoch: 08.00 – 12.00 Uhr
Donnerstag, 14.00 – 17.00 Uhr
Freitag: 09.00 – 12.00 Uhr

14.00 – 18.00 Uhr
Samstag: 09.00 – 12.00 Uhr

Burg Nanstein
Burgweg, 66849 Landstuhl

Öffnungszeiten:
Jan. - März: 10.00 - 16.00 Uhr
April - Sept.: 09.00 - 18.00 Uhr
Okt. - Nov.: 10.00 - 16.00 Uhr
Dezember geschlossen
Montags geschlossen (außer an Fei-
ertagen)

Letzter Burgeintritt ist 30 Minuten vor Burgschließung.
Bei Schnee- und Eisglätte ist die Burg Nanstein geschlossen.
Bitte erkundigen Sie sich im Zweifelsfall unter der Telefonnum-
mer 0152-57964547 oder 06371-13460.
Gästeführungen können bei der Tourist-Information der Ver-
bandsgemeinde Landstuhl, Hauptstr. 3a (Bürgerhaus), 66849 
Landstuhl, Telefon: 06371 / 130 00 12 , Telefax: 06371 / 130 03 59, 
E-Mail: tourismus@vglandstuhl.de, angefragt werden.

Museum der Sickingenstadt

in der Zehntenscheune, 66849 Landstuhl
Öffnungszeiten:
Bei besonderen Anlässen (Zeiten werden in der Presse 

und an dieser Stelle veröffentlicht).
Für Interessenten, Gruppen und Schulen Anmeldung bei der Ver-
bandsgemeinde Landstuhl, Tel. 06371/83-0.
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Stellenausschreibung
Die Sickingenstadt Landstuhl sucht für ihre kommunalen Kinder-
tagesstätten zum nächstmöglichen Zeitpunkt

staatlich anerkannte  
Erzieher/innen (m/w/d) und Teilzeit

in unbefristetem und befristetem Beschäftigungsverhältnis.
Die Vergütungen richten sich nach den Bestimmungen des Tarif-
vertrages des Öffentlichen Dienstes.
Die Sickingenstadt Landstuhl fördert die berufliche Chancen-
gleichheit von Frauen und Männern; Bewerbungen von Schwer-
behinderten sind erwünscht.
Bitte richten Sie die Bewerbung mit den üblichen Unterlagen spä-
testens bis zum 25.09.2021 an die

Verbandsgemeindeverwaltung Landstuhl
Abteilung 1, Fachbereich Personal und Organisation

Kaiserstraße 49, 66849 Landstuhl
oder per Email an bewerbung@landstuhl.de

Landstuhl, den 08.09.2021
Ralf Hersina, Stadtbürgermeister

Stadthalle Landstuhl

Öffnungszeiten Ticketservice:
Das Ticket-Servicebüro der 
Stadthalle Landstuhl ab Don-
nerstag, 08.07.2021 wie folgt 
geöffnet:
Donnerstag:
 15.00 - 18.00 Uhr
Freitag: 10.00 - 13.00 Uhr

“Moving Shadows”
“Die Veranstaltung “Moving Shadows” findet am

Freitag, 24. September 2021, 19:30 Uhr

statt. Der ursprüngliche Termin war der 13. März 2020.

Die alten Eintrittskarten behalten Ihre Gültigkeit.

Bitte für die Veranstaltung folgende Nachweise mitbringen:

Impf- bzw. einen Genesenen-Nachweis

oder einen negativen Corona-Schnelltest (nicht älter als 24 Stunden)

„Musicals in Concert“
Samstag, 9. Oktober 2021, 19:30 Uhr

„Musicals in Concert“ – das ist eine atemberaubende Reise quer 
durch die internationale Musicalgeschichte.
Dabei sind die neuen Musicalsounds vom Londoner Westend und 
vom Broadway sowie die Hits aus den aktuellen Deutschland-Pre-
mieren. Aber auch auf altbewährte „All-Time-Classics“ wird nicht 
verzichtet. Die Musicalgala ist völlig live und wird von deutschen 
Spitzenmusikern begleitet. Spektakuläre Lichteffekte entführen Sie 
in die Welt des Showbusiness, weitab von allem Alltäglichen.
Tauchen Sie ein in die magischen Momente dieser Show und spü-
ren Sie den Rhythmus des Lebens – voller Energie, Leidenschaft und 
Lebensfreude.

Sonstige amtliche Mitteilungen

Wochenmarkt der Sickingenstadt 
Landstuhl

Jeden Freitag von 07.00 bis 13.00 Uhr auf dem Lothar-Sander-
Platz vor der Stadthalle.

Aktuell – Ansprechend – Attraktiv

Jakob-Weber-Schule auf dem 
Wochenmarkt

Die Jakob-Weber-Schule in Landstuhl wird am 17.9.2021 einen 
Stand auf dem Wochenmarkt betreiben, bei dem selbstgekochte 
Marmelade, Eingemachtes und Chutney sowie selbst hergestellte 
Dekoartikel angeboten werden. Ebenso werden Getränke wie 
auch süße und herzhafte Speisen für den Verzehr angeboten. 

Der gesamte Erlös wird an die Fördervereine der von der Hoch-
wasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz betroffenen Förderschu-
len, z.B. in Bad Neuenahr- Ahrweiler gespendet, um diese beim 
Wiederaufbau zu unterstützen. Auch eine Spendenkasse steht 
bereit, um weitere Geldspenden für die zerstörten Förderschulen 
zu sammeln.

Katholische Frauen der Pfarrei 
Landstuhl Stadt verkaufen 

selbstgemachten Fruchtaufstrich und 
Honig auf dem Wochenmarkt.

Am Freitag, den 17.09.2021 werden die katholischen Frauen 
aus der Pfarrei Landstuhl Stadt wieder selbstgemachten Frucht-
aufstrich und Honig auf dem Wochenmarkt anbieten.
Der Erlös der Aktion wird wieder einem sozialen Zweck zugute-
kommen.

Artothek Landstuhl
September/Oktober-Malkurs

Am Samstag, 25.09.2021 und Samstag 02.10.2021 in der Zeit von 
10.00 - 12.00 Uhr, findet in der Artothek Landstuhl, Hauptstraße 
3a, wieder ein Malkurs gemeinsam mit der Künstlerin Angelika 
Schmalbach statt.
Herbst-Collage: Was liebe ich am Herbst, 
was gefällt mir weniger?
Nun ist er da: der Herbst! Malt und klebt auf Eurem Bild, was Euch 
im Herbst Spaß macht und was Ihr weniger gern mögt!
Offen für alle Altersgruppen!
Mitzubringen sind:
Leinwand ca. 30 x 40 cm, Malkittel, Mäppchen und Block DIN A 
3, Schwämmchen, weiches Tuch, eventuell getrocknetes Laub, 
kleine Früchte und Samen, Moos-Flechten, Erde…
Pinsel, Farben sowie verschiedene Papiersorten, Federn und Per-
len… stehen bereit.
Termine:
Sa., 25.09.2021 von 10.00 - 12.00 Uhr
Sa., 02.10.2021 von 10.00 - 12.00 Uhr
Gebühr:
10 € für eine Sitzung
18 € für beide Termine
Die Überweisung des Betrages gilt als Anmeldung!
Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl bitten wir um tele-
fonische Anmeldung zu den üblichen Öffnungszeiten der 
Artothek unter der Telefonnummer 06371/1300880 oder per 
E-Mail artothek@landstuhl.de
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Die neue Show von Michael Krebs kommt nicht überraschend. „Alle 
haben es kommen sehen, aber keiner hat etwas getan!“, rufen die 
Jugendlichen. Und sie haben Recht! Was werdet ihr euren Kindern 
antworten, wenn sie euch später fragen, warum ihr nicht dabei wart? 
Dass Netflix stärker war? Die Couch gemütlicher? Dass ihr dach-
tet, die SPD wird sich darum kümmern? Schwach, Freunde! Ganz 
schwach! Enttäuscht und angewidert werden eure Sprösslinge sich 
abwenden. Aber noch könnt ihr das verhindern! Jedes Ticket zählt! 
Es ist auch eure Show!
Typ 4: Normal
Die neue Show von Michael Krebs. Klasse Lieder, tolle Texte, guter 
Typ. Spontan und authentisch. So schön, dass man übertreiben 
muss, um nicht zu lügen.
Typ 5: Quellenorientiert
„Krebs ist eben auch ein ausgezeichneter Entertainer. Viel passiert 
da über die Wandlungsfähigkeit seiner Sprech- wie Gesangsstimme, 
und natürlich ganz viel über die Musik, denn pianistisch und beim 
Songwriting macht ihm kaum einer etwas vor.“

Oliver Hochkeppel, Süddeutsche Zeitung
Vorverkauf: Ticket-Servicebüro Stadthalle Landstuhl Telefon (0 63 71) 
92 34 – 44. alle Reservix Vorverkaufsstellen Ticketpreise: 23,50 € inkl. 
VVK-Gebühr. Behinderte, Schüler und Studenten 21,50 € inkl. VVK-
Gebühr, Einlass: 18:30 Uhr

Linden

Ortsbürgermeisterin nicole meier
Sprechstunden nach Vereinbarung
Tel.: 0151/42507611, E-Mail: meiernicole@gmx.net
www.gemeinde-linden.de

Forstamt Kaiserslautern
- Privatwaldbetreuungsrevier Sickingen -

Zuständig für den Privatwald der Gemarkungen Linden, Krickenbach 
und Queidersbach. Revierleiter: Daniel Büffel, Tel. 0152-28850995
E-Mail: daniel.bueffel@wald-rlp.de
Zurzeit findet keine Sprechstunde in Hermersberg statt.

Öffentliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung der 
Jagdgenossenschaft Linden

Am Donnerstag, 23.09.2021 um 18.00 Uhr findet in der Kulturfabrik 
in Linden eine Versammlung der Jagdgenossenschaft des gemein-
schaftlichen Jagdbezirks Linden statt, zu der hiermit eingeladen wird.
Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Geschäftsbericht
3. Entlastung des Jagdvorstandes
4. Neuwahlen des Jagdvorstandes
5. Verschiedenes
In der Zeit vom 08.09.2021 - 22.09.2021 liegt das Jagdkataster bei 
der Verbandsgemeindeverwaltung Landstuhl, Kaiserstraße 49, 66849 
Landstuhl, Zimmer Nr. 216, während der Dienstzeiten zur Einsicht 
durch die Jagdgenossen aus. Werden innerhalb dieser Frist keine Ein-
sprüche erhoben, so gilt das Jagdkataster als festgestellt.

Linden, den 01.09.2021
gez. Unnold, Jagdvorsteher

Sonstige amtliche Mitteilungen

Erleben Sie das Feeling einer kultigen Show.

Vorverkauf: Ticket-Servicebüro Stadthalle Landstuhl
Telefon (0 63 71) 92 34 – 44
alle Reservix Vorverkaufsstellen & alle Rheinpfalz Geschäftsstellen
Ticketpreise: ab 34,90 € inkl. VVK-Gebühr
Abendkassenzuschlag: 2,00 €
Einlass: 18:30 Uhr

Michael Krebs #BeYourSelfie

Freitag, 22.10.2021, 19:30 Uhr
Hier beschreiben wir für alle relevanten Zielgruppen das neue Pro-
gramm von Michael Krebs.
Typ 1: Emotional
Typ 2: Serviceorientiert
Musik (5/5)
Humor (5/5)
Action (2/5)
Erotik (1/5)
Preis/Leistung (5/5)
Typ 3: Engagiert

Mittagstisch  
für Senioren in Linden

In der Woche vom 20.09.2021 bis 24.09.2021 findet kein Mit-
tagstisch für Senioren in Linden statt.

Ab dem 27.09.2021 sind wir wieder für Sie da.
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Artikel 1
§ 5 Absatz 4 erhält die Ergänzung „oder diesem Typ“
§ 6 Absatz 2: Änderung der Fälligkeit vom 01.07. eines Jahres auf vier-
teljährliche Zahlung am 15. Februar, am 15. Mai, 15. August und 15. 
November mit jeweils einem Viertel des Jahresbetrages
Beträgt die Steuer weniger als 60 €, ist jeweils die Hälfte der Steuer 
am 15. Februar und am 15. August fällig.
§ 6 Absatz 4: Änderung, dass der Steuerschuldner auf Antrag die 
Hundesteuer abweichend von Abs. 2 am 1. Juli in einem Jahresbe-
trag entrichten kann.

Artikel 2
Diese Satzung tritt am 01.01.2022 in Kraft.

Oberarnbach, 01.09.2021
gez. Klein, Ortsbürgermeister

1. Änderung der Satzung für die Erhebung der Hundesteuer der 
Ortsgemeinde Oberarnbach vom 01.09.2021
Hinweis:
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten der Gemeindeordnung oder aufgrund dieses Gesetzes zustande 
gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von 
Anfang gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 

Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den 
Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung von Verfah-
rens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemein-
deverwaltung Landstuhl, Kaiserstr. 49, 66849 Landstuhl unter 
Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen 
soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so 
kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese 
Verletzung geltend machen.
Hinweis gemäß § 27a VwVfG
Die o. a. öffentliche bzw. ortsübliche Bekanntmachung ist im Internet 
auf unserer Homepage unter der Adresse www.landstuhl.de abruf-
bar.

Landstuhl, den 10.09.2021
gez. Dr. Degenhardt, Bürgermeister

Queidersbach

Ortsbürgermeister ralph simbgen
Sprechstunde nur nach Terminvereinbarung
Tel. 06371 1300730, Mobil: 0171/5535229,
Mail: ralph-simbgen@t-online.de
www.queidersbach.de

Sonstige amtliche Mitteilungen

Seniorenessen
Unsere ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer liefern weiterhin das 
Seniorenessen in Queidersbach und Bann aus, welches im Pfarr-
heim in Linden täglich frisch zubereitet wird.
Wer gerne Essen geliefert bekommen möchte, kann sich bei Waltraud 
Gries 0176/31611350 mit 1-2 Tage im Voraus melden. Den Speiseplan 
finden Sie im Amtsblatt unter der Rubrik Linden.

Mittelbrunn

Ortsbürgermeister dr. altherr
Sprechstunde nur nach Terminvereinbarung
Tel. 06371/912914

Privatwaldbetreuer Daniel Büffel
Landesforsten Rheinland-Pfalz
Rufnummer: 0152-28850995
E-Mail: daniel.bueffel@wald-rlp.de
Zurzeit findet keine Sprechstunde in Hermersberg statt.

Öffentliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung
Die Mitglieder des Gemeinderates der Gemeinde Mittelbrunn wur-
den zu einer Sitzung eingeladen auf Donnerstag, den 23.09.2021, 
19:00 Uhr, im Gemeindezentrum, Kirchenstraße 17, 66851 Mittel-
brunn.
Zur Gewährleistung des Gesundheitsschutzes kann die Zuschauer-
zahl beschränkt werden. Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung 
wird dringend empfohlen.
Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1 Einwohnerfragestunde
2 Mängelbeseitigung nach Baumprüfung
3 Unterrichtung des Gemeinderates über Verträge gemäß § 33 

GemO für 2020
4 Berichtspflicht über den Stand des Haushaltsvollzugs nach § 21 

GemHVO
5 Endausbau Neubaugebiet „Auf der Wasserschep“ - Auftragsvergabe
6 Herstellung Gehweg Hauptstraße - Auftragsvergabe
7 Verschiedenes - Anfragen und Mitteilungen
7.1 Anfragen gem. § 19 der Geschäftsordnung (vorsorglich)
7.2 Mitteilungen der Verwaltung
Nicht öffentlicher Teil
8 Verschiedenes - Anfragen und Mitteilungen
8.1 Anfragen gem. § 19 der Geschäftsordnung (vorsorglich)
8.2 Mitteilungen der Verwaltung

Mittelbrunn, den 10.09.2021
gez. Dr. Walter Altherr, Ortsbürgermeister

Oberarnbach
Ortsbürgermeister reiner Klein
Sprechstunden nur nach Terminvereinbarung
Tel. 0173/ 3276772
E-Mail: klein-reiner@gmx.net

Ruftaxilinie 2585 für Oberarnbach
von Wallhalben - über Oberarnbach - nach Landstuhl Bahnhof 
und umgekehrt.
Tel.: 0170/4752835, Anmeldung spätestens 1 Stunde vor Fahrtbe-
ginn.

Öffentliche Bekanntmachungen

Satzung zur 1. Änderung der Satzung 
für die Erhebung der Hundesteuer der 

Ortsgemeinde Oberarnbach
vom 01.09.2021

Der Ortsgemeinderat Oberarnbach hat auf Grund des § 24 Gemein-
deordnung (GemO) und der §§ 2 und 5 Abs. 3 des Kommunalabga-
bengesetzes (KAG), in den jeweils gültigen Fassungen, die folgende 
Satzung beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird:

Hinweis: Corona-Krise

Für den Fall, dass Ihr Mitteilungsblatt wegen des 
Corona-Virus´ nicht oder nur eingeschränkt her-
gestellt oder verteilt werden kann, haben wir alle 
Inhalte online freigeschaltet.

Das Team der LINUS WITTICH Medien KG

Nutzen Sie die Möglichkeit unter: ol.wittich.de 
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Die Gemeinde Stelzenberg bildet einen Stimmbezirk. Der Wahl-
raum für den Stimmbezirk 1301 wird im Mehrgenerationentreff, 
Kaiserslauterer Straße 3, 67705 Stelzenberg, eingerichtet.
Trippstadt
Die Gemeinde Trippstadt bildet einen Stimmbezirk. Der Wahl-
raum für den Stimmbezirk 1401 wird in der Karlstalhalle, Auf der 
Steig 3, 67705 Trippstadt, eingerichtet.
In den Ortsgemeinden und der Sickingenstadt sind alle Wahl-
räume zur Erleichterung der Teilnahme an der Wahl für behin-
derte und andere Menschen mit Mobilitätseinschränkungen 
barrierefrei eingerichtet.
Im Wahlbezirk 1201 der Ortsgemeinde Schopp wird bei der 
Urnenwahl eine repräsentative Wahlstatistik durchgeführt. In 
diesem Wahllokal werden für wahlstatistische Auszählungen 
Stimmzettel verwendet, auf denen Geschlecht und Geburtsjahr 
(in sechs Gruppen) vermerkt sind. Das Verfahren ist nach dem 
„Gesetz über die allgemeine und repräsentative Wahlstatistik bei 
der Wahl zum Deutschen Bundestag und bei der Wahl der Abge-
ordneten des Europäischen Parlaments aus der Bundesrepublik 
Deutschland“ (Wahlstatistikgesetz - WStatG) vom 21. Mai 1999 
(BGBl. I S. 1023), geändert durch Artikel 1a des Gesetzes vom 27. 
April 2013 (BGBl. I S. 962), zulässig.
Bei der Verwendung dieser Stimmzettel ist eine Verletzung des 
Wahlgeheimnisses ausgeschlossen.
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in 
der Zeit vom 30.08.2021 bis 03.09.2017 übersandt worden sind, 
sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der 
Wahlberechtigte zu wählen hat.
Die briefwahlvorstände für die bundestagswahl treten zur 
Ermittlung des Briefwahlergebnisses um 10:00 Uhr in der Stein-
albhalle, Schulstraße 7, 66851 Bann, B0105,
zuständig für die Ergebnisermittlung der Briefwahl von Bann, 
Mittelbrunn und Oberarnbach
im Dorfgemeinschaftshaus „Altes Pfarrheim“, Kaiserstraße 77, 
66862 Kindsbach, B0305,
zuständig für die Ergebnisermittlung der Briefwahl von Kinds-
bach und Hauptstuhl
in der Grundschule „In der Au“, Turnhalle, Römerstraße 88, 66849 
Landstuhl, B0505,
zuständig für die Ergebnisermittlung der Briefwahl der Stimmbe-
zirke Landstuhl 0501 und 0502
in der Theodor-Heuss-Grundschule, Turnhalle, Königsberger 
Straße 9, 66849 Landstuhl, B0605,
zuständig für die Ergebnisermittlung der Briefwahl der Stimmbe-
zirke Landstuhl 0601 und 0701
in der Kulturfabrik, Bergstraße 2, 66851 Linden, B0805,
zuständig für die Ergebnisermittlung der Briefwahl von Linden 
und Krickenbach
in der Mehrzweckhalle, Realschule Plus, Jahnstraße 23 b, 66851 
Queidersbach, B1105,
zuständig für die Ergebnisermittlung der Briefwahl von Quei-
dersbach
in der Turn- und Festhalle, Hauptstraße 11 b, 67707 Schopp, 
B1205,
zuständig für die Ergebnisermittlung der Briefwahl von Schopp 
und Stelzenberg
in der Karlstalhalle, Auf der Steig 3, 67705 Trippstadt, B1405,
zuständig für die Ergebnisermittlung der Briefwahl von Tripp-
stadt
zusammen.

3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbe-
zirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist.
Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und ihren Perso-
nalausweis - Unionsbürger einen gültigen Identitätsausweis 
oder Reisepass - zur Wahl mitzubringen.
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden; 
ggf. wird die Wahlbenachrichtigung für eine etwaige Stichwahl 
an die Wahlberechtigten zurückgegeben.

4. Wahl zum Deutschen Bundestag
Gewählt wird mit amtlichen grauen Stimmzetteln. Jeder Wähler 
erhält bei Betreten des Wahlraumes einen Stimmzettel ausge-
händigt.
Jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme.
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer

Schopp
erster beigeordneter dr. Lothar Wildmoser
Sprechstunde nach Terminvereinbarung 
Tel.: 06307/6027, Mail: schopp@vglandstuhl.de,
www.gemeinde-schopp.de

Öffentliche Bekanntmachungen

Verbundene Wahlbekanntmachung

1. Am Sonntag, dem 26. September 2021, findet die Wahl zum 20. 
Deutschen Bundestag und in der Gemeinde Schopp gleichzei-
tig die Wahl des Ortsbürgermeisters/der Ortsbürgermeisterin 
(Direktwahl) statt sowie eventuell eine Stichwahl zur Wahl des 
Ortsbürgermeisters/der Ortsbürgermeisterin am 10. Oktober 
2021
Die Wahl dauert von 8:00 bis 18:00 Uhr.

2. Die Ortsgemeinden Bann, Hauptstuhl, Kindsbach, Krickenbach, 
Linden, Mittelbrunn, Oberarnbach, Queidersbach, Schopp, Stel-
zenberg, Trippstadt sowie die Sickingenstadt Landstuhl bilden 
folgende Stimmbezirke:
bann
Die Gemeinde Bann bildet einen Stimmbezirk. Der Wahlraum für 
den Stimmbezirk 0101 wird in der Steinalbhalle, Schulstraße 7, 
66851 Bann, eingerichtet.
Hauptstuhl
Die Gemeinde Hauptstuhl bildet einen Stimmbezirk. Der Wahl-
raum für den Stimmbezirk 0201 wird in der Multifunktionshalle, 
Kaiserstraße 39, 66851 Hauptstuhl, eingerichtet.
Kindsbach
Die Gemeinde Kindsbach bildet einen Stimmbezirk. Der Wahl-
raum für den Stimmbezirk 0301 wird in der Mehrzweckhalle, 
Marktstraße 21, 66862 Kindsbach, eingerichtet.
Krickenbach
Die Gemeinde Krickenbach bildet einen Stimmbezirk. Der Wahl-
raum für den Stimmbezirk 0401 wird in der Mehrzweckhalle, 
Dorfwiesen 1, 67706 Krickenbach, eingerichtet.
sickingenstadt Landstuhl
Die Sickingenstadt Landstuhl bildet vier Stimmbezirke. Die Wahl-
räume für die Stimmbezirke werden wie folgt eingerichtet:
Stimmbezirk 0501 Grundschule „In der Au“, Turnhalle, Römer-
straße 88, 66849 Landstuhl
Stimmbezirk 0502 Grundschule „In der Au“, Turnhalle, Römer-
straße 88, 66849 Landstuhl
Stimmbezirk 0601 Theodor-Heuss-Grundschule, Königsberger 
Straße 9, 66849 Landstuhl
Stimmbezirk 0701 Kindertagesstätte Melkerei, Bürgersaal, Auf 
der Pick 138, 66849 Landstuhl
Linden
Die Gemeinde Linden bildet einen Stimmbezirk. Der Wahlraum 
für den Stimmbezirk 0801 wird in der Kulturfabrik, Bergstraße 2, 
66851 Linden, eingerichtet
mittelbrunn
Die Gemeinde Mittelbrunn bildet einen Stimmbezirk. Der Wahl-
raum für den Stimmbezirk 0901 wird im Gemeindezentrum, Kir-
chenstraße 17, 66851 Mittelbrunn, eingerichtet.
Oberarnbach
Die Gemeinde Oberarnbach bildet einen Stimmbezirk. Der Wahl-
raum für den Stimmbezirk 1001 wird in der Arnbachhalle, Haupt-
straße 23, 66851 Oberarnbach, eingerichtet.
Queidersbach
Die Gemeinde Queidersbach bildet einen Stimmbezirk. Der 
Wahlraum für den Stimmbezirk 1101 wird in der Mehrzweck-
halle, Realschule Plus, Jahnstraße 23 b, 66851 Queidersbach, ein-
gerichtet.
schopp
Die Gemeinde Schopp bildet einen Stimmbezirk. Der Wahlraum 
für den Stimmbezirk 1201 wird in der Turn- und Festhalle, Haupt-
straße 11 b, 67707 Schopp, eingerichtet.
stelzenberg



Amtsblatt der Verbandsgemeinde Landstuhl Seite 19 Ausgabe 37/2021 - Mittwoch, 15. September 2021

Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen 
einer Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert ist, 
kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die 
Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom 
Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäu ßerten Wahlent-
scheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter 
missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte 
Willensbildung oder Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt 
oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson 
besteht (§ 14 Absatz 5 des Bundeswahlgesetzes).
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer 
Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Frei-
heitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt 
wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz entgegen der 
Wahlentscheidung des Wahlberechtigten oder ohne eine geäu-
ßerte Wahlentscheidung des Wahlberechtigten eine Stimme 
abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107 a Abs. 1 und 3 des Straf-
gesetzbuches).

bitte beachten sie:
Hygienekonzept für Wahlräume
Alle Personen müssen sich vor Betreten des Wahlraumes die Hände 
desinfizieren. Geeignete Desinfektionsspender werden bereitge-
stellt.
Der Zugang zu den Wahlräumen ist unter Einhaltung eines Mindest-
abstands von 1,5 Metern zu anderen Personen erlaubt (Abstandsge-
bot, § 2 Abs. 4 Satz 1 i. V. m. § 1 Abs. 2 der 24. CoBeLVO).
Es dürfen sich nur so viele Wahlberechtigte gleichzeitig in den Wahl-
räumen aufhalten, wie Stimmabgabemöglichkeiten (Wahlkabinen) 
vorhanden sind. Nach der Stimmabgabe sollten die Wahlberechtig-
ten den Wahlraum zügig verlassen, es sein denn, sie wollen die Wahl-
handlung beobachten.
Hinsichtlich der Verwendung von Schreibstiften für die Stimmab-
gabe gelten folgende Möglichkeiten:
Sie können zur Stimmabgabe einen eigenen, mitgebrachten Stift 
verwenden oder es wird Ihnen mit dem Stimmzettel ein Schreibstift 
ausgehändigt, den Sie anschließend mitnehmen können oder der 
anschließend entsorgt wird oder vor erneutem Gebrauch desinfiziert 
wird.
Personen, die die Wahl beobachten wollen, wird ein Freiraum im 
Wahlraum zugewiesen, der die Einhaltung eines Mindestabstands zu 
anderen Personen gewährleistet.
Bei öffentlichen Wahlen in Wahlräumen und deren unmittelbaren 
Zugängen gilt die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4 der Corona-
Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz mit der Maßgabe, dass 
eine medizinische Gesichtsmaske (OP-Maske) oder eine Maske der 
Standards KN95/N95 oder FFP2 oder eines vergleichbaren Standards 
zu tragen ist (§ 2 Abs. 4 Satz 3 der 24. CoBeLVO). Diese Verpflichtung 
gilt sowohl für die Mitglieder der Wahlvorstände als auch für die 
Wählerinnen und Wähler. Wer vorsätzlich oder fahrlässig die Masken-
pflicht nicht einhält, begeht eine Ordnungswidrigkeit (§ 24 Satz 1 Nr. 
10 der 24. CoBeLVO).
Sollte ein Stimmberechtigter sich weigern, eine entsprechende 
Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen und kann kein ärztliches Attest 
vorlegen, das ihn aus gesundheitlichen Gründen vom Tragen einer 
Gesichtsmaske befreit, so wird der Wahlvorstand von seinem Haus-
recht Gebrauch machen und den Zutritt zum Wahlraum verwehren. 
Der Wahlvorstand ist befugt, im Rahmen der Ausübung des Haus-
rechts das zuständige Ordnungsamt oder die örtliche Polizei anzu-
fordern. Sollte es Vertretern des zuständigen Ordnungsamtes oder 
der Polizeidienststellen nicht möglich sein, innerhalb angemessener 
Zeit ein Wahllokal aufzusuchen, um das Bußgeld unmittelbar zu ver-
hängen, kann der Wahlvorsteher ein kurzes Protokoll aufnehmen, in 
dem die persönlichen Daten des Stimmberechtigten aufgenommen 
werden und an die zuständige Bußgeldstelle des Landkreises weiter-
geleitet werden.
Personen, die eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen oder von dieser 
Pflicht durch ärztliches Attest nachweislich befreit sind, wird der 
Zugang zum Wahlraum auch bei leichten Symptomen einer Atem-
wegsinfektion (insbesondere Husten und Erkältungssymptome) 
nicht verwehrt.
Die Wahlberechtigten sind verpflichtet, bei der Feststellung ihrer 
Identität mitzuwirken. Soweit erforderlich, werden sie vor der Aus-
händigung des Stimmzettels aufgefordert, ihre Mund-Nasen-Bede-
ckung zur Identitätsfeststellung kurzfristig abzunehmen. Dabei ist 
der Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen im Raum befindli-
chen Personen einzuhalten. Den Wählern wird die Stimmabgabe 
solange verweigert, bis diese die zur Feststellung der Identität erfor-
derlichen Mitwirkungshandlungen nachgeholt haben.

a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen 
der Bewerber der zugelassenen Kreiswahlvorschläge unter 
Angabe der Partei, sofern sie eine Kurzbezeichnung ver-
wendet, auch dieser, bei anderen Kreiswahlvorschlägen 
außerdem des Kennworts und rechts von dem Namen jedes 
Bewerbers einen Kreis für die Kennzeichnung,

b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeich-
nung der Parteien, sofern sie eine Kurzbezeichnung ver-
wenden, auch dieser, und jeweils die Namen der ersten fünf 
Bewerber der zugelassenen Landeslisten und links von der 
Parteibezeichnung einen Kreis für die Kennzeichnung.

Der Wähler gibt
seine Erststimme in der Weise ab,
dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) 
durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise 
eindeutig kenntlich macht, welchem Bewerber sie gelten soll,
und seine Zweitstimme in der Weise,
dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) durch 
ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeu-
tig kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll.
Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahl-
raumes oder in einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet 
und in der Weise gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe nicht 
erkennbar ist. In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder 
gefilmt werden.

5. Kommunalwahl (Direktwahl)
Gleichzeitig mit der Bundestagswahl wird in der Ortsgemeinde 
Schopp die Ortsbürgermeisterin/der Ortsbürgermeister gewählt.
Sind zur Wahl mehrere Wahlvorschläge zugelassen, erhalten die 
Wählerinnen und Wähler einen gelben stimmzettel, in dem 
unter angabe des jeweiligen Kennworts die bewerberinnen/
bewerber mit Familiennamen, Vornamen, beruf oder stand 
und ihre anschrift aufgeführt sind. die Wählerinnen und 
Wähler haben eine stimme. sie geben diese in der Weise ab, 
dass sie durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf 
andere Weise eindeutig kenntlich machen, welcher bewer-
berin/welchem bewerber sie ihre stimme geben wollen.
Erhält bei der Wahl keine Bewerberin/kein Bewerber mehr als die 
Hälfte der gültigen Stimmen, findet eine Stichwahl am sonntag, 
dem 10.10.2021, von 8 bis 18 Uhr statt.
Der Wähler faltet in der Wahlkabine den Stimmzettel entspre-
chend der Vorfaltung für jede Wahl so, dass bei der Stimmab-
gabe andere Personen nicht erkennen können, wie er gewählt 
hat, und legt den/die Stimmzettel in die Wahlurne, sobald der 
Wahlvorsteher dies gestattet.

6. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung 
erfolgende Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses 
im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das 
ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist.

7. Wähler, die einen Wahlschein für die Bundestagswahl haben, 
können an der Wahl im Wahlkreis, in dem der Wahlschein aus-
gestellt ist,

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses 
Wahlkreises oder

b) durch Briefwahl

teilnehmen.
Wähler, die einen Wahlschein für die Kommunalwahl haben, kön-
nen an der Kommunalwahl nur durch Briefwahl teilnehmen.
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeinde-
behörde die Briefwahlunterlagen beschaffen. Der Wähler hat die 
wichtigen Hinweise und den Wegweiser für die Briefwahl auf den 
Merkblättern zu beachten, um im Wege der Briefwahl gültig zu 
wählen.
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich insbesondere von 
der Gemeindebehörde einen amtlichen Stimmzettel, einen amt-
lichen Stimmzettelumschlag und einen amtlichen Wahlbriefum-
schlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel 
(im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem unterschrie-
benen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefum-
schlag angegebenen Stelle zuleiten, dass er dort spätestens am 
Wahltage bis 18:00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der 
angegebenen Stelle abgegeben werden.

8. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur 
persönlich ausüben.



Amtsblatt der Verbandsgemeinde Landstuhl Seite 20 Ausgabe 37/2021 - Mittwoch, 15. September 2021

Mir bleibt nur noch, auf ein gutes Gelingen und trockenes Wetter zu 
hoffen.
In diesem Sinne

Jens Specht, Ortsbürgermeister
 

                               Gemeindebücherei Trippstadt 

                               

Hauptstraße 32                                                                                                          

E-Mail:       buecherei-trippstadt@web.de                                  

Telefon:     06306 147014                                       

Facebook:  Bücherei Trippstadt                        

Online-Katalog: www.bibkat.de/trippstadt 

   

Öffnungszeiten:  

  mittwochs von 17:00 – 19:00 Uhr                  

  freitags von 16:00 – 18:00 Uhr                             

  

 

           Turbulente Zeiten in der Bücherei 

In der Bücherei sind neue Romane eingetroffen – verschiedene 

Romanreihen über starke Frauen in turbulenten Zeiten. 

Die Romane sind im 19. oder 20. Jahrhundert angesiedelt. Es handelt 

sich dabei um historische Romane und Familien-Sagas, mit dabei sind 

u.a. folgende Bücher: Savoy-Saga, eine Familie in Deutschland, die 

Hebammen-Saga sowie die Kinderklinik Weißensee und viele andere. 

Wenn Sie sich für das Leben in früheren Jahrhunderten interessieren, 

dann kommen Sie gerne zum Stöbern vorbei. 

 

Bitte beachten: 

Am Freitag, den 17.09.21 ist die Bücherei wegen der Abschluss-      
Veranstaltung zum LeseSommer 2021 geschlossen. 

 

Das Büchereiteam 

 

Vollzug der straßenverkehrs-Ordnung 
(stVO)

hier: mittelaltermarkt am 18. und 19.09.2021
Die Verbandsgemeindeverwaltung Landstuhl trifft als zustän-
dige Straßenverkehrsbehörde aufgrund der §§ 44, 45, 46 und 47 
der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) vom 06. März 2013 (BGBl. I S. 
367) in Verbindung mit § 5 Abs. 1 der Landesverordnung über die 
Zuständigkeit nach dem Straßenverkehrsgesetz (StVRZustV) vom 12. 
März 1987 (GVBl. S. 46, BS 923-3), der Straßenverkehrs-Zulassungs-
Ordnung (StVZO) vom 26. April 2012 (BGBl. I S. 679), in den derzeit 
gültigen Fassungen, im Einvernehmen mit dem zuständigen Stra-
ßenbaulastträger folgende straßenverkehrspolizeiliche
anordnung

1. Aufgrund des Mittelaltermarktes in der Ortsgemeinde Trippstadt 
wird die Steiggasse ab der Einmündung in den verkehrsberuhig-
ten Bereich (Richtung Kindergarten und Schloss) für die Dauer 
der Veranstaltung vom 18. bis 19.09.2021 vollständig gesperrt.

Die Ergebnisermittlung ist öffentlich, jedermann hat Zutritt. Für die 
Wahlbeobachter und die Mitglieder des Wahlvorstandes gelten die 
oben genannten Regelungen. Der Zugang von Wahlbeobachtern 
wird nur beschränkt, wenn dadurch dauerhaft die Abstandsregelun-
gen nicht eingehalten werden können und dadurch der Wahlvor-
stand gesundheitlichen Risiken ausgesetzt würde.

Landstuhl, den 26. August 2021
Verbandsgemeindeverwaltung

gez. Dr. Degenhardt, Bürgermeister

Sonstige amtliche Mitteilungen

mittagstisch für senioren in schopp
Liebe Seniorinnen und Senioren,
der Mittagstisch für Seniorinnen und Senioren findet von Montag 
bis Freitag mit verschiedenen Stammessen zu 5,90 € statt. Die Lie-
ferung erfolgt zwischen 11.30 Uhr und 12 Uhr. Der Wochenplan 
wird jeweils montags mit der ersten Lieferung ausgeteilt. Bestel-
lung und Info unter Restaurant Eichwalstuben, Tel. 06307-4330 
oder 0176-84361507.

Dr. Lothar Wildmoser, Erster Beigeordneter

Stelzenberg
Ortsbürgermeister  Fritz geib
Sprechstunden n. Terminvereinbarung im Bürgerhaus.
Donnerstag von 18.00 bis 19.00 Uhr.
Tel. 06306 992885, Mobil: 0171 4425677
www.stelzenberg.de

Trippstadt

Ortsbürgermeister Jens specht
Sprechstunden nur nach Terminvereinbarung
Tel. 0151 53193010
www.trippstadt.de

Sonstige amtliche Mitteilungen

Liebe Trippstadterinnen, liebe 
Trippstadter,

unser direktes Umfeld ist 
sehr schön und die umge-
bende intakte Natur lädt 
zum Entspannen und Wohl-
fühlen ein. So erging es 
einer Gruppe von 29 jungen 
Leuten aus Heidelberg, alle-
samt Angehörige der Kirche 
Jesus Christi der Heiligen 
der letzten Tage. Die Teen-
ager im Alter von 12 bis 18 
Jahren verbrachten Ende 
August mit ihrem Leiter, 
Herrn Thomas Wolf, einige 
Tage auf der Burg Wilen-
stein. Aus Dankbarkeit für 
ihren schönen Aufenthalt 
befreiten sie in einer mehr-
stündigen Aufräumarbeit 

unter Anleitung der Gemeindearbeiter, Herrn Horst Dillenkofer und 
Herrn Michael Bimmler, den zum Karlstal führenden Weg von Wild-
wuchs und Gestrüpp aller Art. Die beiden Fotos zeugen vom Taten-
drang und auch der Freude der Beteiligten:
Für den 18. und 19. September soll, wie bereits im Vorjahr, ein Mit-
telalterfest im hiesigen Schlosspark stattfinden. Der Veranstalter, 
Herr Lieb hatte diesbezüglich bei der Verbandsgemeinde und der 
Gemeindeführung vorgesprochen und grünes Licht für seine Pla-
nung erhalten.
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2. Im o.g. Einmündungsbereich ist eine Absperrschranke mit drei 
gelben Warnleuchten, sowie das Verkehrszeichen 250 „Verbot für 
Fahrzeuge aller Art“ und das Zusatzzeichen 1020-30 „Anlieger 
frei“ aufzustellen.

3. Es dürfen nur solche Verkehrszeichen und -einrichtungen zur 
Aufstellung kommen, die den Vorschriften der Straßenverkehrs-
ordnung sowie den ergangenen Richtlinien entsprechen.

4. Nach Beendigung der Veranstaltung sind die Sperrungen aufzu-
heben, die Verkehrszeichen zu entfernen und die Straßen für den 
Verkehr wieder freizugeben.

5. Die Beschaffung und Anbringung sowie die Haftung für die 
Beschädigung der Verkehrszeichen und -einrichtungen obliegt 
dem Veranstalter (Agentur für Mittelaltermärkte und Themen-
feste).

6. Die Anordnung wird mit Aufstellung der Verkehrszeichen und 
-einrichtungen rechtswirksam.

Landstuhl, 10.09.2021
Verbandsgemeindeverwaltung

-Straßenverkehrsbehörde-

Herausgeber und
verantwortlich für Bürgermeister Dr. Peter Degenhardt, 
den amtlichen und Verbandsgemeinde Landstuhl, 
nichtamtlichen Teil: Kaiserstraße 49, 66849 Landstuhl

redaktion:  Aufgabenbereich Öffentlichkeitsarbeit, 
Stefanie Jung und Lisa Hoim

redaktionsschluss: montags 10 Uhr (außer Feiertagen)

Druck: Druckhaus WITTICH KG 
Verlag: LINUS WITTICH Medien KG 
Anschrift: 54343 Föhren, Europa-Allee 2  
 (Industriepark Region Trier, IRT)

Verantwortlich Melina Franklin, 
für Anzeigen: unter der Anschrift des Verlages

Erscheinungsweise: wöchentlich mittwochs

Zustellung:   Kostenlose Zustellung an alle Haus- 
halte, Einzelbezug über den Verlag

reklamationen Tel. 06502 9147-0 
Vertrieb: E-Mail: service@wittich-foehren.de

Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die zur Zeit gültige Anzei-
genpreisliste. Für Textveröffentlichungen gelten unsere Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen. Namentlich gekennzeichnete Artikel geben 
nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. Bei Nichtlieferung 
ohne Verschulden des Verlages oder infolge höherer Gewalt, Unruhen, 
Störung des Arbeitsfriedens, bestehen keine Ansprüche gegen den Verlag.

Impressum

Abschied nehmen

Ruhe
 sanft

Bestattungen
Saarbrücker Straße 26, Landstuhl 

06371- 616699 
www.bestattungen-ruhesanft.de

Wir sind Tag und Nacht
telefonisch erreichbar

- auch an Sonn-  
und Feiertagen!

• Bestattungsvorsorge
• Behördengänge
•  Erd-, Feuer-, 

Seebestattungen
• Baumbestattungen
•  Überführungen im  

In- u. Ausland

Mobil: 0151 16305401

t.kessel@wittich-foehren.de
www.wittich.de

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Ich berate Sie gerne

Tobias Kessel

www.weberkl.de . info@weberkl.de . Telefon 0631-3037600
Pirmasenser Straße 49 . 67655 Kaiserslautern

Zuverlässige Beilagenverteilung -  
fragen Sie uns einfach!

Ihr persönliches Angebot erhalten Sie hier:
beilagen@wittich-foehren.de

EgAl oB ProSPEkTE, FlyEr, BroSCHürEn -  
mit uns kommen Sie gut an!

RAN AN DIe BeILAGeN!

Salat-Bar
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NeuerOffNuNg
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 frische Salate der Saison 

 alles in Bio-Qualität 

 all-you-can-eat 20% 
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Tel.: 0214-7348 9548

Jetzt buchen unter:

(Mo.-Fr. 9-14 Uhr)

Erleben Sie eines der schönsten Länder der Welt und die einzigartige 
Atmosphäre eines Konzertes auf einer Namibischen Lodge, mit drei 
Highlights der deutschen Schlagerwelt: Ireen Sheer, Tim Toupet und 
Patrick Lindner. Das Konzert „Stars unter Afrikas Sternen 2022“ 
zugunsten der Reiner Meutsch Stiftung FLY & HELP werden Sie 
noch lange in Erinnerung behalten.  
Tauchen Sie auf dieser Busrundreise in die Schönheit Namibias ein 
und lassen Sie sich von der Vielfalt eines Landes fesseln, in dem 
Deutsch sogar noch oft gesprochen wird. 

Abenteuer 

Weltumrundung

Präsentation

 
E-Mail:  
reisen@prime-promotion.de 
 
www.prime-promotion.de  

50 € pro Person vom Reisepreis kommen 
der Reiner Meutsch Stiftung FLY & HELP  
zugute und werden für einen Schulbau in 
Afrika verwendet.  www.fly-and-help.de 
 

Inklusivleistungen: 
• Linienflug mit renommierter Airline von Frank-

furt nach Windhoek in der Economy Klasse  
• Flughafensteuern und Sicherheitsgebühren 
• Transfers im klimatisierten Reise- oder  

Minibus gemäß Reiseverlauf 
• 11 Übernachtungen in Hotels und Lodges der 

Mittelklasse, Unterbringung im Doppelzimmer 
(davon 6 Nächte auf Rundreise, 2 Nächte auf 
der 3,5* Midgard Country Lodge und 3 Nächte 
in Windhoek im 4* Safari Court Hotel) 

• 11x Frühstück, 5x Abendessen 
• Präsentation „Abenteuer Weltumrundung“ 
• Konzert »Stars unter Afrikas Sternen« 
• 2 Stadtrundfahrten  
  (Windhoek und Swakopmund) 
• Besuch eines FLY & HELP Schulprojektes  
• Eintritte in die Nationalparks laut Reiseverlauf  
• Ausflugsangebote optional zubuchbar 
• Deutschsprachige Reiseleitung 

• Reisepreissicherungsschein  
Zumutbare Programmänderungen vorbehalten.  

50 € pro Person

Veranstalter: Prime Promotion GmbH 

14-tägige Traumreise »Stars unter Afrikas Sternen«  
Namibia Rundreise 2022  

Vom 18.1. – 31.01.2022:  
Buchungscode:  

LW22

pro Person 

ab 1.998 € 
inkl. Flug, Busrundreise,  
teilweise Halbpension 

und Konzert 
 

Ausführlicher Reiseverlauf unter: www.schlagernacht-namibia.de

Windhoek und Umgebung - Sossusvlei - Swakopmund - Etosha

Konzert »Stars unter Afrikas Sternen«

Tim Toupet, Ireen Sheer und Patrick Lindner

F&H_Anz. Namibia_LW_185x275_09'21.qxp_Layout 1  03.09.21  11:04  Seite 1
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www.wittich.de

       100 % der Spenden kommen an

Wir sind 
solidarisch mit den 
Flutopfern aus 
Rheinland-Pfalz
Die Flutkatastrophe hat unter anderem in 
Rheinland-Pfalz große Schäden angerichtet. 
Die Not ist unbeschreiblich groß, die 
Schäden sind verheerend.

Jeder Euro zählt

Amtsblatt-Verlage aus Rheinland-Pfalz, Baden-Württem-
berg und dem Saarland möchten den Opfern im Katas-
trophengebiet gemeinsam mit Ihnen, unseren Leserin-
nen und Lesern, helfen. 

Es sollen jene unterstützt werden, die neben persönli-
chem Leid wirtschaftliche Schäden erlitten haben und 
deren private und beru� iche Existenz von dem Hoch-
wasser zum Teil oder völlig vernichtet wurde. Organisiert 
wird die Spendenaktion über die Spendenplattform 
gemeinsamhelfen.de. Die Spenden werden ohne Ab-
zug oder Gebühren zu 100 % über die Nussbaum Stif-
tung an das Deutsche Rote Kreuz, Landesverband Rhein-
land-Pfalz e.V., überwiesen. Das DRK koordiniert und 
priorisiert die Spendenvergaben.

Helfen Sie bitte mit, die große Not zu lindern.

Bild: Alexander Böing

Spenden-
aufruf

Jetzt QR-Code scannen 
und Gutes tun.
Eine Kooperation von Verlagen für Amtsblätter 
aus Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und 
dem Saarland.

Ein künstliches Kniegelenk 
schenkt vielen Arthrose-Be-
troffenen ein neues Leben. 
Aber leider haben nicht alle 
Patienten dieses Glück. 
Woran liegt das? Was ist 
beim Knie anders als bei der 
Hüfte, und was sollte man 
vor und nach dem Eingriff 
gut bedenken? Kann man 
auch selbst etwas zur lan-
gen Haltbarkeit des neuen 
Gelenks beitragen? Auf die-
se wichtigen Fragen und zu 
allen anderen Anliegen bei 
Arthrose gibt die Deutsche 
Arthrose-Hilfe wertvolle 
 Hinweise, die jeder kennen 
 sollte. Sie fördert zudem 

die  Arthroseforschung bun-
desweit mit bisher über 400 
Forschungsprojekten und 
einer Stiftungsprofessur. 
 Eine Sonderausgabe ihres 
Ratgebers „Arthrose-Info“ 
mit vielen nützlichen Emp-
fehlungen bei Arthrose kann 
kostenlos angefordert wer-
den bei: Deutsche Arthrose-
Hilfe e.V., Postfach 1105 51, 
60040 Frankfurt/Main (bitte 
gern eine 0,80-€-Briefmar-
ke für Rückporto beifügen) 
oder auch per E-Mail unter: 
service@arthrose.de (bitte 
auch dann gerne mit voll-
ständiger Adresse für die 
Zusendung der Unterlagen).

Was tun bei

ARTHROSE?
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Seit unserer Verlagsgründung 1970 gehören Amts- und  
Mitteilungsblätter sowie Broschüren, Flyer und weitere  

Druckerzeugnisse zu unserer Produktpalette.  
Die LINUS WITTICH Medien KG hat seit 01. Januar 2018  

in Erweiterung des Angebotes die  
Buchproduktion und Verlagstätigkeit von 

  

übernommen und führt diese unter der  
Marke Geiger-Verlag zuverlässig weiter.

Zu unserer Produktpalette gehören u.a.: 
Historische Bildbände | Städte und Gemeinden im Wandel
Farb-Bildbände | Heimatbücher | Jahrbücher | Chroniken

sowie individuelle Kalender für Kommunen, Vereine,  
sonstige Unternehmen und sogar Privatpersonen

Rufen Sie uns an!
Industriestr. 9-11 | 36358 Herbstein | Tel. 06643/9627-383  

buch@wittich-herbstein.de | www.wittich.de

Bücher für Städte und Gemeinden

... wir sind der Verlag für Städte und Gemeinden!

Eine Marke der  
LINUS WITTICH Medien KG
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zahlreichen Anekdoten aus dem langjährigen Schaffen des Gemein-
depfarrers und überreichte mit weiteren Presbyterinnen und Pres-
bytern unter anderem ein Bild der Künstlerin Beate Winkler, das ein 
Segelschiff in der Gischt des Ijsselmeers, Niederlande, darstellt. Hof-
mann war bei zahlreichen Segelfreizeiten auf der Rea-Klif aktiv mit 
dabei. Seiner Frau, Pfarrerin Carola Hofmann, die die Pfarrstelle Land-
stuhl 2 seit der Gründung gemeinsam mit ihrem Ehemann innehat, 
übergab der Dekan die Ernennungsurkunde. Damit wurde ihr die 
hauptamtliche Verwaltung der Pfarrstelle Landstuhl-Atzel mit den 
Parochialorten Bann und Oberarnbach übertragen, die sie für einein-
halb Jahre bis zu ihrer Pensionierung einnehmen wird. Bis dahin ver-
sprach ihr Ehemann weiter ehrenamtlich unterstützend aktiv zu sein. 
Im Frühjahr 2023 plant die Protestantische Kirchengemeinde dann 
ein Abschiedsfest für beide Gemeindepfarrer. bor.

(Foto Bohr, v. l. n. r.: Dekan Dr. Thomas Holtmann, Pfarrerin Carola Hof-
mann, Pfarrer Rüdiger Hofmann, Dekan i. R. Fritz Höhn)

Prot. Pfarramt Mittelbrunn
Sonntag, 19.09.
09:30 Uhr: Gottesdienst in Langwieden
10:30 Uhr: Gottesdienst in Gerhardsbrunn
Mittwoch, 22.09.
10:30 Uhr: Gottesdienst in der Schernau
Beim Elternabend für zukünftige Konfirmanden hat sich keine 
Gruppe gebildet. Sollte es noch Interessenten geben für eine Konfir-
mation 2023, bitte im Pfarramt Mittelbrunn melden!
Hausbesuche und Geburtstage wurden wieder aufgenommen
Für alle Gottesdienste gelten die entsprechenden Corona-Bestim-
mungen (Adresse und Name müssen hinterlassen werden, medizini-
scher Mundschutz muss beim rein und raus gehen getragen werden, 
am Sitzplatz darf er abgenommen werden, die Gemeinde darf leider 
nicht singen).

Prot. Kirchengemeinden  
Landstuhl-Stadt und Kindsbach

Sonntag, 19. September, 10.00 Uhr Gottesdienst in der Stadtkirche 
Landstuhl (mit Anmeldung, siehe unten), Konfirmation der 2. Teil-
gruppe aus Landstuhl und Kindsbach. (Kein Gottesdienst in Kinds-
bach.)
Dienstag, 21. September, 15.30 Uhr: Präparandenstunde Land-
stuhll 16.30 Konfirmandenstunde Landstuhl
Donnerstag, 23. September, 15.30 Uhr: Präparandenstunde Kinds-
bach
16.30 Konfirmandenstunde Kindsbach
Sonntag, 26. September, 9.30 Uhr: Gottesdienst in der Stadtkirche 
Landstuhl 10.30 Uhr: Gottesdienst in der Prot. Kirche Kindsbach
Unsere Erntedank-Gottesdienste feiern wir - in Kindsbach am 
03.10. um 10 Uhr in der Prot. Kirche Kindsbach, mit Abendmahl; in 
Landstuhl am 10.10. um 10 Uhr in der Stadtkirche mit Abendmahl 
und Kirchenchor.
Bethel-Kleidersammlung
Vom 04. - 08.10.2021 sammeln wir wieder tragbare Kleidung für 
Bethel. Die Kleidersäcke können in der Zeit von 9 - 17 Uhr im Gemein-
dehaus Landstuhl oder im Gemeindesaal Kindsbach abgegeben 
werden. Kleidersäcke erhalten Sie in den Kirchen. (Bitte keine Klei-
dersäcke vor dem 04.10. abgeben!)

Mitglieder für den 
Bezirksdiakonieausschuss gesucht!

Der Prot. Kirchenbezirks Kaiserslautern sucht Kandidat*innen für 
seinen Diakonieausschuss. Aufgaben sind u.a.: Planung, Förderung 
und Koordinierung diakonischer Arbeit im Kirchenbezirk, Pflege der 
Verbindung zum Diakonischen Werk Pfalz. Bei Interesse bitte im Prot. 
Pfarramt melden.

Bürozeiten im Pfarramt (Frau Müller)
Mittwochs und freitags von 9-12 Uhr ist Frau Müller telefonisch zu 
erreichen.
Bitte sprechen Sie mir auch auf den Anrufbeantworter, damit ich Sie 
zurückrufen kann. Warten Sie bitte mehrere Klingelfreizeichen ab, bis 
der Anrufbeantworter Ihre Nachricht aufzeichnen kann. Zur Zeit ist 
das Pfarrbüro für den Publikumsverkehr geschlossen.
Es grüßt Sie herzlich, Ihr Pfarrer Wolfgang Hust
Kontakt: Prot. Pfarramt, Waldstr. 12, 67707 Schopp, Tel. 
06307/395, e-mail: pfarramt.schopp@evkirchepfalz.de.
Internet: kirche-in-kl.de

Boris Bohr und Wolfgang Dinger 
 zu Ehrenpresbytern ernannt

(Foto Kirche, v. l. n. r. Wolfgang Dinger, Dekan Dr. Thomas Holtmann, 
Carola Hofmann, Rüdiger Hofmann, Boris Bohr)
In einem Festgottesdienst am Sonntag, 5. September, überreichte 
Pfarrer Rüdiger Hofmann die Ernennungsurkunde zu Ehrenpresby-
tern an Boris Bohr und Wolfgang Dinger „für langjährige Treue und 
gewissenhafte Mitarbeit im Presbyterium der Kirchengemeinde 
Landstuhl-Atzel“. Damit holte er die im Januar durch den Kirchen-
präsidenten Dr. H. C. Christian Schad ausgesprochene Ehrung nach, 
die wegen der Corona-Pandemie mehrfach verschoben wurde. Wolf-
gang Dinger stand nach 36 Jahren, Boris Bohr nach 30 Jahren im 
Presbyterium nicht mehr für eine Wiederwahl zur Verfügung. Beide 
fungierten auch lange Jahre als stellvertretende Vorsitzende der Pres-
byterien. Hofmann würdigte insbesondere die Verdienste Dingers für 
die Partnerschaft mit der Gemeinde Jeßnitz in Sachsen/Anhalt und 
dessen Engagement beim Bau des Hauses der Begegnung. Auch sei 
er durch die ehrenamtliche Arbeit Dingers im Pfarramtsbüro entlas-
tet worden, so Pfarrer Hofmann. Boris Bohr habe sich unermüdlich 
für das Jugendhaus SPOTS und das Freizeithaus Labach eingesetzt 
und viele Anschaffungen für die Gemeinde ermöglicht, so Hofmann. 
Mit tausenden Fotos und zahllosen Pressemitteilungen habe er die 
kirchliche Gemeindearbeit öffentlich gemacht. Auch habe Bohr 
einen wesentlichen Beitrag an der Kooperation mit beeinträchtigten 
Menschen geleistet, unter anderem mit der Gründung des integrati-
ven Kreises in der Pauluskirche.

Prot. Kirche Landstuhl-Atzel
Pfarrer Rüdiger Hofmann verabschiedet – 

 Pfarrerin Carola Hofmann übernimmt
Pfarrer Rüdiger Hofmann wurde in einem Festgottesdienst von 
Dekan Dr. Thomas Holtmann nach 37jähriger Tätigkeit in Landstuhl 
in den Ruhestand versetzt. Hofmann habe den Gemeindeaufbau 
entscheidend geprägt, so Holtmann. Insbesondere in der Kinder- 
und Jugendarbeit habe er positive Akzente gesetzt. Presbyter Ernst 
Hechler würdigte den unermüdlichen Einsatz für die Gemeinde mit 
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Sprechstunden des 
Landtagsabgeordneten Marcus Klein

Sie können sich mit allen Bürgeranliegen, bei Problemen mit Behör-
den oder Anregungen an den Landtagsabgeordneten Marcus Klein 
(CDU) wenden. Auch persönliche Sprechstunden vor Ort sind wieder 
möglich; zu Ihrer Sicherheit selbstverständlich unter Einhaltung der 
Hygieneregeln. Zur Terminabsprache und Kontaktaufnahme melden 
Sie sich gerne entweder telefonisch über Telefonnummer 06371-
9548707 (Büro/Anrufbeantworter) oder per Mail an buero@marcus-
klein.info.

Gemeindeschwester plus

Andrea Rihlmann
Büro: Kaiserstraße 42, 66849 Land-
stuhl
Tel.Nr.: 0631-7105 333
E-Mail: andrea.rihlmann@kaisers-
lautern-kreis.de
Gesprächstermine nach vorhe-
rige Vereinbarung

Sprechstunde mit 
Angelika Glöckner

Die SPD-Bundestagsabgeordnete 
Angelika Glöckner bietet allen 

Bürgerinnen und Bürgern Sprechstunden an. Wir bitten vorab um 
eine telefonische Terminabsprache unter 06331 - 719 32 57 oder per 
E-Mail unter: angelika.gloeckner@bundestag.de.

Wir feiern die Gottesdienste unter Einhaltung der geltenden Hygi-
eneregelungen. Änderungen aufgrund veränderter Corona-Verord-
nungen vorbehalten.
Bei Gottesdiensten mit Anmeldung melden Sie sich bitte im Pfarr-
amt an. Per Mail: pfarramt.landstuhl.1@evkirchepfalz.de oder 
telefonisch 06371-2496. Zur Kontaktnachverfolgung benötigen wir: 
Name, Vorname, Anschrift, Telefonnummer.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.prot-kirche-land-
stuhl.de

Prot. Pfarramt Bruchmühlbach
Liebe Gemeinde,
am 19. September ist Gottesdienst in Vogelbach um 9.30 Uhr mit 
Lektorin Schwab,
am 26. September ist Gottesdienst in Hauptstuhl um 9.30 Uhr mit 
Pfr. Risser.
Die Präparanden treffen sich am 21. September, die Konfirmanden 
am 28. September, jeweils von 16.30 Uhr bis 18.00 Uhr.
Beachten sie die jeweils gültigen Regeln und Bedingungen in der 
Zeit der Corona-Pandemie.
Hilfe für die Geschädigten der Flutkatastrophe mit folgender Bank-
verbindung:
Spendenkonto: Diakonisches Werk Rheinland-Westfalen-Lippe e.V.,
IBAN: DE79350601901014155020
Stichwort: Hochwasserhilfe
Prot. Pfarramt Bruchmühlbach, Tel.: 06372/ 6761
mail: pfarramt.bruchmuehlbach@evkirchepfalz.de

Ev. Freikirche – Calvary Chapel
Kindsbach, Industriestr. 50
Im Internet finden Sie uns unter: www.cck-town.org
Unser Gottesdienst (Englisch/Deutsch) findet jeden Sonntag um 
11.00 Uhr statt.
Wir würden uns über Ihren Besuch sehr freuen.

Sonstige Mitteilungen

Alternative für Deutschland
Kreisverband Südwestpfalz
Unser Direktkandidat im WK 210, Ferdinand L. Weber, stellt sich 
und das Wahlprogramm „Deutschland aber Normal „ vor.
Jeden Dienstag 19:00 Uhr Bürgerdialog live. Fragen und Antwor-
ten auf Facebook.
Infostand am Samstag 18.09.2021 in Pirmasens und in Thale-
ischweiler.
Oder vereinbaren Sie einen individuellen Gesprächstermin.
Alle Informationen und Kontaktdaten finden Sie auf unserer Internet-
seite.
AfD Kreisverband Südwestpfalz
Geschäftsstelle ( Mo. bis Fr. von 8-12 Uhr geöffnet)
Kaiserstraße 2 a
66955 Pirmasens
Tel: 06331-6742095| E-Mail: post@afd-swp.de| Internet: www.
afd-swp.de

Bürgersprechstunde des SPD-
Landtagsabgeordneten Daniel Schäffner
Der SPD-Landtagsabgeordnete Daniel Schäffner bietet allen Bürge-
rinnen und Bürgern seines Wahlkreises Bürgersprechstunden an. Die 
persönlichen Gespräche können unter Einhaltung der Abstands- und 
Hygieneregeln im Wahlkreisbüro, Ludwigstr. 2, in Landstuhl stattfin-
den. Bevorzugt kann die Sprechstunde telefonisch oder auch vor 
Ort, wenn möglich im Freien, erfolgen. Termine können gerne vorab 
unter der Nummer 06371/ 9468774 oder per E-Mail: kontakt@daniel-
schaeffner.de, vereinbart werden.

Mit Anita Schäfer im Gespräch
Auch während der Corona-Pandemie bietet die CDU-Bundestags-
abgeordnete Anita Schäfer Bürgerinnen und Bürgern persönliche 
Sprechstunden an. Diese finden bis auf Weiteres telefonisch statt. 
Interessierte werden gebeten, zwecks Terminkoordination und -ver-
gabe das Wahlkreisbüro unter der Telefonnummer 06331 / 283529 
oder per EMail an anita.schaefer.wk@bundestag.de zu kontaktieren.

Wichtige Information

LINUS WITTICH Medien KG | Europa-Allee 2 | 54343 Föhren

Sie erreichen den Verlag
Mo. - Do.: 7.00 - 17.00 Uhr und Fr.: 7.00 - 16.00 Uhr 
Tel. 06502 9147-0. Annahme Klein- und Familienanzeigen:  
 service@wittich-foehren.de

Zustellung/reklamation 
Tel. 06502 9147-800  vertrieb@wittich-foehren.de

Mitteilungsblatt „landstuhl“
Lesen Sie die aktuelle Ausgabe „Landstuhl“  
unter http://epaper.wittich.de/185

redaktions-Annahmeschluss 
Mo., 12.00 Uhr VG 
bei Feiertagsvorverlegung ein bis zwei Werktage früher 
 mein.wittich.de

Anzeigen-Annahmeschluss  
(für Privat- und geschäftsanzeigen)
Mo., 9.00 Uhr
bei Feiertagsvorverlegung ein bis zwei Werktage früher

Ihre Ansprechpartner für 
geschäftsanzeigen und Prospektwerbung

Tobias kessel
Gebietsverkaufsleiter
Mobil: 0151 16305401 
t.kessel@wittich-foehren.de

Markus kuhnen 
Verkaufsinnendienst
Tel.: 06502 9147-263
m.kuhnen@wittich-foehren.de

für unsere leser und Interessenten.

KontaKt: beilagen@wittich-foehren.de

ZUvErläSSiGE  
BEilAGEnvErTEilUnG  
gehört zu unserem tagesgeschäft.
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Deutschland unterstützt den Zugang 
zu Impfstoffen weltweit und spendet 
dafür 1,08 Mrd. Euro für den 
Kauf von Impfstoffen und mehrere 
Millionen Dosen eigenen Impfstoff.

Im Herbst sollen für besonders gefährdete 
Gruppen Auffrischungsimpfungen 
angeboten werden, zum Beispiel mit mobilen 
Impfteams in Pflegeeinrichtungen.

Informationen zum Thema Impfen und Testen erhalten 
Sie kostenfrei unter Info-Tel. 116 117 und 0800 0000837
(English, , Türkçe, Русский) sowie in Gebärden-
sprache unter www.zusammengegencorona.de

Bleiben Sie auf dem Laufenden:
bmg.bund
bmg_bund
bundesgesundheitsministerium
Bundesministerium für Gesundheit

Weitere Informationen auch 
als Video, Download oder 
Newsletter unter 
Corona-Schutzimpfung.de

Eine 101-jährige Dame war am 26. Dezember 2020 die Erste, die in Deutschland eine Corona-
Schutzimpfung erhielt. Acht Monate später haben rund 54 Mio. Menschen mindestens eine 

Impfung bekommen. Die Impfstoffe sind wirksam und sicher. 

Seit 20. August empfiehlt die Ständige Impfkommission (STIKO) auch für über 
12-Jährige eine Corona-Schutzimpfung. Mehr Informationen dazu finden Sie 
in einem Familienleitfaden, den Sie unter corona-schutzimpfung.de/familien
oder über den QR-Code herunterladen können.

Etwa 9 Mio. Menschen können sich nicht selbst schützen, etwa weil sie zu jung sind. 
Sie schützen mit Ihrer Impfung daher nicht nur sich selbst, sondern auch andere, 
darunter unsere Jüngsten.

Es gibt genug Impfstoff und Gelegenheiten, auch kurzfristig geimpft zu werden. Achten Sie 
dabei unbedingt auf den vollen Impfschutz, der sich bei den meisten Impfstoffen nach der 
Zweitimpfung einstellt. So kann Ihr Körper das Virus wirksam bekämpfen und Sie können 
schwere Erkrankungen auch durch die aggressivere Delta-Variante vermeiden.

MILLIONEN SIND GEIMPFT. SIE AUCH?
In Deutschland leben ca. 83 Mio. Menschen, jeder Punkt auf dieser Seite steht für 10.000 von ihnen.

 Vollständig Geimpfte    Mindestens einmal Geimpfte    Derzeit keine Impfung möglich    Ungeimpfte

Sprechen Sie in Ihrem Umfeld 
über das Impfen, helfen Sie bei 
der Terminabsprache und 
werben Sie für eine hohe 
Impfquote, die unseren Alltag 
zurückholt. 

Jede Impfung zählt!

#ÄrmelHoch – das Update zur Corona-Schutzimpfung 
vom 10./11./12. September 2021

12+

Impfquote 
65,3 %

75 %

Impfquote 
85 %

100 %

25 %

0 %

Holen Sie sich jetzt Ihre Impfung! 
Etwa 22 Mio. Menschen sind bei uns noch nicht geimpft, 
obwohl viele darüber nachdenken. 

Bei der deutschlandweiten Aktionswoche 
#HierWirdGeimpft vom 13. bis 19. September
bündeln Ärztinnen und Ärzte, Kommunen, Geschäfte, 
Sportvereine und viele mehr noch einmal alle Kräfte,   um 
einfache Impfmöglichkeiten in Ihrer Nähe anzubieten: 
Für Sie oftmals ohne Terminbuchung und immer ohne 
Impfpass und Krankenkassenkarte möglich! 
Seien Sie dabei! Alle Infos: hier-wird-geimpft.de
und in Social Media unter #HierWirdGeimpft

Stand: 01.09.2021

Über 32%
der 12–17-

Jährigen sind mind. 
einmal geimpft.

Über 85%
der über 60-

Jährigen sind mind. 
einmal geimpft.

Über 65%
der 18–59-

Jährigen sind mind. 
einmal geimpft.

Rund 
3,12 Mrd. 

Menschen (39,6 %)
wurden weltweit 
mindestens ein-

mal geimpft.*
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Dienstleistungen aller Art
Deutsches Forst-Service-Zertifikat (Mulcharbeiten mit eigener Maschine)

• Baumfällungen • Heckenschnitt • Mäh- und Baggerarbeiten
(auch in schwierigem Gelände) mit Entsorgung • Abrollcontainer 

Telefon 01 73 / 3 41 45 50 oder 01 57 / 30 09 53 79 Fa. Afrim Bytyqi

Fundgrube
Gesucht und gefunden …

• Baumfällung und -pflege • Ausfräsen von Wurzelstöcken
• Heckenschnitt • Gartenarbeiten aller Art
• Abrissarbeiten • Baggerarbeiten • inkl. Entsorgung

Gartenstraße 6 · 67685 Weilerbach
Telefon: 06374 / 914030 · Mobil: 0176 / 23447919 · www.n-shala.de

   FORSTBETRIEB & HAUSMEISTERSERVICE  

www.wittich.deBesuchen Sie uns!

Vermietung der Ferienwohnung
ab 5 Übernachtungen

Preis für 2 Personen 45,- €
für jede weitere Person 15,- €

Haustiere sind nicht erlaubt!

XXXXFerienwohnung Iris Kiefer
Medardusstraße 43 · 66693 Mettlach-Nohn · Tel. (06868) 180 120

i.kiefer@t-online.de

Modern eingerichtete, abgeschlossene Komfort-Ferienwohnung für 2-4 Personen, 70 qm. Sepa-
rater Eingang, Diele, Wohnraum mit offener Küche, 2 Schlafzimmer, Designer-Duschbad. Teilüber-
dachte Terrasse mit unverbautem Blick bis Frankreich und Luxembourg, Grillplatz. Sehr ruhige 
Lage. Parkplatz direkt vor der Wohnung. Keine Kurtaxe!

Treffpunkt 
Deutschland.de

Reise-
Portal

Landstuhl

Heimat neu entdecken

Mit den kostenlosen Reisemagazinen 
der Treffpunkt Deutschland Reihe 
erhalten Sie den perfekten Begleiter 
für Ihren nächsten Ausflug oder Urlaub.

Jetzt online buchen 
und gestalten:
anzeigen.wittich.de

Farbanzeigen fallen auf!
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Roland’s Auto Agency

Industriegebiet Westrich, Ramstein, Tel. 0 63 71 -7 01 82

PKW-, LKW- & Hängervermietung
LKW 2,2 t - 7,5 t

7- bis 9-Sitzer Busse
PKW-, Motorrad &

Transportanhänger

KFZ-Reparaturen aller Art
Karosseriearbeiten

Lackierungen
Inspektionen - Bremsenservice

Klimaservice - Reifenservice

IN IHRER REGION
WOHNEN

www.garant-immo.deTel. 0631/89 29 75-16

Sie möchten Ihre Immobilie verkaufen?
Ich suche für vorgemerkte Kunden Häuser
in allen Kategorien, und Preisklassen. 
Egal ob altes Bauernhaus oder Villa mit viel
Garten. Als geprüfter MarktWert-Makler,
bin ich Ihnen bei der VK-Preis Ermittlung
gerne behilfl ich. 
Ihr Roland Faber, Mobil 0176/31608321

Einem Teil dieser Ausgabe liegt eine Beilage der Firma NORMA
Lebensmittelfilialbetrieb bei.

NORMA als erster Discounter für  
ökologisch nachhaltiges Handeln  
als GREEN BRAND Germany  
ausgezeichnet und zertifiziert

Nürnberg. Der Nürnberger Lebensmittel-Händler NORMA wur-
de als erster deutscher Discounter mit dem GREEN BRAND Gü-
tesiegel ausgezeichnet. Dieses gewährleistet als eingetragene 
EU-Gewährleistungsmarke geprüfte, echte ökologisch nachhal-
tige Qualität und unterstreicht die Nachhaltigkeitsstrategie von 
NORMA, die in umfangreichen Prüf- und Zertifizierungsverfahren 
mit dem GREEN BRAND Gütesiegel bestätigt wurde.

Daumen hoch für eine nachhaltige Zukunft: NORMA-Mitarbeiten-
de und die Geschäftsleitung versammelten sich zur Übergabe 
des Zertifikats von GREEN BRAND vor dem Unternehmenssitz 
in Fürth.  Foto: NORMA

„NORMA konnte eine sehr gute, nachvollziehbare und effektive 
Nachhaltigkeitsstrategie vorweisen, die tief im Unternehmen und 
bei den Mitarbeitenden verankert ist. Wir freuen uns, dass nach 
der exklusiven Eigenmarke BIO SONNE nun auch das gesam-
te Unternehmen NORMA zertifiziert ist und damit unter Beweis 
stellt, dass sich Umwelt- und Preisbewusstsein nicht ausschlie-
ßen“, so Norbert Lux, Geschäftsführer der GREEN BRAND Or-
ganisation.

Schlüssiges Konzept mit ambitionierten Zielen
In einem umfangreichen, sehr aufwendigen Validierungsverfah-
ren konnte der Lebensmittel-Händler darlegen, welche Schritte 
unter anderem in den Bereichen Corporate Social Responsibi-
lity (CSR), Energieeinsparung, Ressourcenmanagement und 
Umweltschutz bereits umgesetzt wurden und welche weitere 
Maßnahmen geplant sind. Alles in allem gelang es dabei, die 
geforderten Standards deutlich zu übertreffen: „Wir freuen uns, 
dass GREEN BRAND unsere großen Bemühungen und ambitio-
nierten Zielen mit der Auszeichnung weiteren Schwung verleiht.  
Nachhaltigkeit hat bei NORMA seit je her einen hohen Stellen-
wert und wir sehen uns in unserem bisher eingeschlagenen Weg 
bestätigt, den wir konsequent gehen werden“, erklärt NORMA 
Vorstandsvorsitzender Gerd Köber.

Beispiele für die Nachhaltigkeits-Offensive des Nürnberger Un-
ternehmens gibt es dabei reichlich. So wird jedes Produkt im 
Sortiment dahingehend untersucht, ob bei der Herstellung, dem 
Transport und der Verpackung Ressourcen der Umwelt zuliebe 
eingespart werden können. Dies führte bereits zu einer deutli-
chen Reduzierung des Plastikmüllaufkommens. 
Um dies zu erreichen, arbeitet der NORMA-Einkauf auch eng 
mit Zulieferern und Partnern zusammen. Seit Jahren wird die 
Produktpalette daher noch regionaler und nachhaltiger gestaltet. 
Die exklusive Eigenmarke BIO SONNE schaffte es nicht ohne 
Grund bereits 2019 zur GREEN BRAND Germany im Bereich 
Lebensmittel. Das verantwortungsvolle und umsichtige Handeln 
in der Herstellung, dem Anbau, der Logistik und der Vermarktung 
der Marke überzeugte die Experten-Jury der GREEN BRANDS 
Organisation bereits damals. 

Unabhängig von den vielen warenspezifischen und produktre-
levanten Maßnahmen runden der Umbau der Lkw-Flotte hin zu 
nachhaltigeren Antriebsformen, die Aufrüstung der Photovoltaik-
Anlagen auf Filialen und Niederlassungen sowie das aktive Ab-
fallmanagement und vieles weitere mehr die konsequente Nach-
haltigkeitsstrategie von NORMA ab. Dies dokumentiert auch der 
bereits zum 6. Mal in Folge veröffentlichte Nachhaltigkeitsbericht 
von NORMA.

- Anzeige -

Finden Sie den passenden 
Wohnraum in Ihrer Region!
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JOBS IN IHRER  
REGION

Weitere 
Stellen  

finden Sie 
online

Stellenausschreibung
Die Ortsgemeinde Schmalenberg sucht für das Team der  

Gemeindekindertagesstätte „Vogelnest“, Kirchgasse, in Schmalenberg 
zum schnellstmöglichen Eintritt

eine/n Erzieher/in (m,w,d) in Teilzeit (19,5 Std./Woche).
Es handelt sich um ein zeitlich befristetes Arbeitsverhältnis für die Dauer 
einer Elternzeit bis voraussichtlich 09/2023.

Interessent(inn)en werden gebeten, ihre aussagefähige Bewerbung bis 
30.09.2021 an die

Verbandsgemeindeverwaltung
- Personalabteilung -

Friedhofstraße 3, 67714 Waldfischbach-Burgalben

zu richten. Mit der Einreichung der Bewerbung erklären sich die Bewerber/
innen gleichzeitig einverstanden, dass vorübergehend erforderliche Daten 
im Rahmen des Bewerbungsverfahrens gespeichert werden.

Schmalenberg, 09.09.2021

gez. (Peter Seibert)
Ortsbürgermeister

Wir suchen Dich.

Warenverräumer in Teilzeit

von Montag bis Samstag ab 20:00 Uhr bis 02:00 Uhr
und montags ab 01:30 Uhr bis 05:30 Uhr

Einsatzort: GLOBUS in Kaiserslautern, An- und Abfahrt  
im Vorfeld abklären

Voraussetzungen: Flexibel, belastbar, Deutschkenntnisse
Bei Interesse bewerben Sie sich an folgende

E-Mail: kla-service@celesta.de
oder telefonisch unter 01 60 - 94 41 33 51

 Diese und weitere Jobs: jobs-regional.de

Heckenschnitt, Baumfällung, Gartenarbeit 
(auch in Risikolagen) sowie alle haus- und gartennahen Arbeiten, 

preiswert, pünktlich und professionell, inkl. Entsorgung, 
Zaunbau, Rasen verlegen und mähen.

Tel.: 01 76 / 64 83 87 90

Gartenarbeiten rund ums Haus
Entrümpelung • Hecken- und Baumschnitt

• Unkraut entfernen • Entsorgung • 20 % Neukundenrabatt
Fa. Gashi | Telefon 0176/87249285 Dieser Ausgabe liegt eine Beilage der Firma Gasthaus QUACK bei.
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Ristorante Bell ’Aria
Auf dem Steig 1 • direkt am Tennisplatz • 67705 Trippstadt • Tel. 06306-992370

Wochenspezialitäten
Auberginenroulade mit Räucherlachs und Mozzarella auf Salatplatte

Sphagetti-Nestli mit gegrilltem Gemüse
Hähnchenbrust mit Garnele auf grünem Nudelbett

Lammkrone mit Rosmarinkartoffeln und Speckbohnen
Rehkeule in Rotweinsoße mit Apfelrotkraut und Kartoffelklöße

Lachssteak mit Kapern und Olivensoße, dazu Kartoffeln
Dessert: Panna cotta mit Ananaswürfel und GranatapfelcremeS

„Der SPD Gemeindeverband Landstuhl
unterstützt Angelika Glöckner, weil…

Tobias Mierzwiak, Vorsitzender des SPD Gemeindeverbandes
Landstuhl

…sie die Interessen und Bedürfnisse der Menschen
direkt an der Basis erfragt und ihr politisches Handeln
hiervon geleitet wird. Sie vereint ihre politische
Erfahrung mit perspektivischem Denken, sodass eine
fortschrittliche Sozialpolitik garantiert wird.“

Aus Respekt vor Deiner Zukunft.

-Anzeige-
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Gartenarbeiten aller Art
• Baumfällung (speziell Risikolage)             • Rollrasen anlegen und säen
• Baumstammfräsen/-Entwurzelung  • Steingarten u. Pflastersteine anlegen
• Heckenschnitt und Sträucher             • Mäharbeiten/Vertikutieren
• Obstbäume schneiden             • Inkl. Abtransport 

preiswert und professionell  & 06303-87617 oder 0176-64617164 

Gartenarbeiten, Heckenschnitt, Baumfällung
(auch in Risikolagen) sowie alle haus- und gartennahen Arbeiten 

preiswert + pünktlich + professionell, inkl. entsorgung

Tel.: 0176 / 84 49 03 20 od. 06303 / 8 17 14 77

Ihr kundenfreundlicherIhr kundenfreundlicher
Maler-Stukkateurfachbetrieb 

Stefan Hallauer
Malerangebot wie in DM-Zeiten

- Eigener Gerüstbau -- Eigener Gerüstbau -
Landstuhl, Tel. 0 63 71 / 21 73

15 Jahre

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen
03944-36160 | www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter Am Wasserturm

Baumfällung und Gartenarbeiten
(auch in Risikolagen) Heckenschnitt, Mäharbeiten, Zaunbau, 

Rasenverlegen u. v. m., preiswert, inkl. Entsorgung

Telefon: 0176 638 501 56

Gartenarbeiten, Baumfällung, Heckenschnitt 
(auch in Risikolagen) sowie alle haus- und gartennahen Arbeiten 

preiswert + pünktlich + professionell, inkl. Entsorgung.
Fa. Hajdarmataj | Tel.: 0176 62410827 | 0631 6257931


